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1 Einleitung 

1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Stadt Harsewinkel beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Olden 

Hof“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung von Wohnbauflächen zu 

schaffen. Hierdurch soll der Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken (sowohl Einfamilienhaus-

bebauung, als auch Geschoss- und Wohnungsbau) in der Stadt Harsewinkel Rechnung ge-

tragen werden.  

Das Plangebiet liegt nördlich des Ortszentrums von Harsewinkel (Kreis Gütersloh) und um-

fasst ca. 5,9 ha.  

Die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

müssen im Regelverfahren bei der Aufstellung von Bauleitplänen berücksichtigt werden (§ 2 

Abs. 4 BauGB).  

Zu den Umweltbelangen zählen laut § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB insbesondere 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im-

missionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 

den Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-

gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
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für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 

Buchstaben a bis d und i. 

Das Büro Stelzig aus Soest ist mit der Prüfung der Umweltbelange beauftragt worden. Im 

Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes werden voraussichtliche Auswirkungen durch die 

Aufstellung des Bebauungsplanes ermittelt, bewertet und als Teil der Planbegründung zusam-

mengefasst. Der Umweltbericht ist Bestandteil im Abwägungsprozess der Beschlussfassung. 

In entsprechenden Fachgesetzen sind für die zu prüfenden Schutzgüter Ziele und allgemeine 

Grundsätze definiert, die im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes berücksichtigt werden 

müssen. In der Tabelle 1 sind die relevanten Fachgesetze, Verordnungen, Verwaltungsvor-

schriften und außergesetzlichen Regelungen aufgeführt.  

Tabelle 1:  Relevante Fachgesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und außergesetz-
liche Regelungen 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere,  
Pflanzen, 
biologi-
sche Viel-
falt 
 

FFH- und Vogel-
schutzrichtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlicher Bedeutung zur Sicherstellung einer 
biologischen Vielfalt und insbesondere die Erhaltung wildlebender Vogelarten. 

Bundesnatur-
schutzgesetz/  
Landesnatur-
schutzgesetz 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrund-
lage des Menschen auch in Verantwortung künftiger Generationen im besiedel-
ten und unbesiedelten Bereichen zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und so-
weit erforderlich wiederherzustellen, dass  

 die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

 die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter 

 die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Le-
bensräume, sowie 

 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit, sowie der der Erholungswert von 
Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind 

Baugesetzbuch 
 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die  
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturhaushaltes und der Land-
schaftspflege insbesondere  

 die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-
sche Vielfalt, 

 die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete, so-
wie 

 die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes von seinen in § 1, Absatz 6 Nr. 7a 
bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung des Bundesnatur-
schutzgesetzes)  

zu berücksichtigen. 

Fläche 
Raumordnungs-
gesetz 

Zu den Grundsätzen der Raumordnung gehört unter anderem, dass der Frei-
raum durch übergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weitere Fachplanungen zu 
schützen ist. Die weitere Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldflä-
chen ist dabei so weit wie möglich zu vermeiden und die Flächeninanspruch-
nahme im Freiraum ist zu begrenzen. 



UMWELTBERICHT  
ZUR AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 81 „OLDEN HOF“ STADT HARSEWINKEL 

3 

 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Baugesetzbuch 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauli-
che Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftliche oder als Wald genutzte Flä-
chen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Bundesnatur-
schutzgesetz 

Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer 
Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter 
Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten 
Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor 
der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. Verkehrswege, Ener-
gieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet 
und gebündelt werden. 

Boden 

Baugesetzbuch 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutz-
barmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringe-
rung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden (Bodenschutzklausel). Darüber 
hinaus soll eine sozialgerechte Bodennutzung gewährt werden. 

Bundesboden-
schutzgesetz 

Ziele sind  

 der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktion im Na-
turhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und Lebensraum für 
Menschen, Tiere und Pflanzen, 

 Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoff-
kreisläufen, 

 Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz), 

 Archiv für Natur- und Kulturgeschichte,  

 Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaftliche so-
wie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen, 

 der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, 

 Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-
rungen, 

 die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und 
Altlasten 

Wasser 

Wasserhaushalts-
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allge-
meinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigung ihrer ökologi-
schen Funktionen. 

Landeswasserge-
setz 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame 
Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohl 
der Allgemeinheit. 

Luft 

Bundesimmissi-
onsschutzgesetz  
inkl. Verordnun-
gen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 
Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissio-
nen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreini-
gung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Er-
scheinungen). 

TA Luft 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft von schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines 
hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

Klima 
Landesnatur-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Sicherung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit auch der klimatischen Ver-
hältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen und für seine Erholung 

Land-
schaft 

Bundesnatur-
schutzgesetz/  
Landesnatur-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der Landschaft auf-
grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

Baugesetzbuch 
Vermeidung/Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. 

Mensch, Baugesetzbuch 
Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne, insbesondere die Vermeidung von Emissionen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

menschli-
che  
Gesund-
heit,  
Bevölke-
rung  

Bundesimmissi-
onsschutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 
Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissio-
nen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreini-
gung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Er-
scheinungen). 

TA Lärm 
Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 

DIN 18005 

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in der Bevölkerung ist ein 
ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbesondere am 
Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärm-
vorsorge und Lärmminderung bewirkt werden soll. 

Kultur- 
und Sach-
güter 

Raumordnungsge-
setz 

Zu den Grundsätzen der Raumordnung gehört unter anderem die Erhaltung und 
Weiterentwicklung von Kulturlandschaften. Historisch geprägte und gewachsene 
Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und 
Naturdenkmälern zu erhalten. 

Bundesnatur-
schutzgesetz 

Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern sind vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. 

1.2 Lage, Abgrenzung, Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 

Das Plangebiet liegt nördlich des Ortszentrums von Harsewinkel und umfasst eine Fläche von 

ca. 5,9 ha (Abbildung 1). Es befindet sich in der Gemarkung Harsewinkel und umfasst in der 

Flur 20 das Flurstück 30 komplett und das Flurstück 29 etwa zur Hälfte. Im Norden und Süden 

grenzt es an Ackerflächen an. Westlich angrenzend verläuft die Oesterweger Straße (K50), 

entlang derer ein temporär wasserführender Drainagegraben verläuft. Östlich befinden sich 

die Hesselteicher Straße und die ehemalige Teutoburger Wald-Eisenbahn-(TWE)Trasse. Im 

Umfeld liegen weitere landwirtschaftliche Nutzflächen sowie einzelne Gehöfte. Westlich auf 

der gegenüberliegenden Straßenseite der Oesterweger Straße befindet sich eine Rettungs-

wache. Daneben sind zwei Supermärkte ansässig. Etwa 100 m südöstlich des Plangebietes 

beginnt Wohnbebauung und es befinden sich dort einige Sport- und Freizeiteinrichtungen. 

Westlich der Oesterweger Straße (außerhalb des Plangebietes) verläuft parallel ein kleiner 

Graben. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 81 „Olden Hof“ verfolgt die Stadt Harsewinkel das 

Ziel im Bereich des Plangebietes Wohnbauflächen zu entwickeln. Hierdurch soll der anhaltend 

hohen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken für Einfamilienhäuser sowie für Geschoss- und 

Wohnungsbau Rechnung getragen werden. Im Plangebiet sind sowohl Einzelhäuser (ca. 61 

Stück) als auch Mehrfamilienhäuser (bis zu 6 Stück mit insgesamt etwa 48 - 54 Wohnungen) 

geplant. Der Bebauungsplan weist den Großteil des Plangebiets als „Allgemeines Wohnge-

biet“ mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 aus. Die Begrenzung der Geschossflächenzahl 

variiert, abhängig von der festgesetzten Anzahl der Vollgeschosse (Einzelhäuser II Vollge-

schosse, Mehrfamilienhäuser III Vollgeschosse) zwischen 0,8 und 1,2. Mit Ausnahme der 
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Mehrfamilienhäuser ist für das Plangebiet eine offene Bauweise festgesetzt (DREES & HUES-

MANN STADTPLANER PARTGMBB 2020a). 

Die Erschließung des Wohngebietes soll über eine Planstraße erfolgen, die im Westen an die 

Oesterweger Straße anknüpft und ringartig, mit drei Querverbindungen (Nord-Süd) durch das 

Plangebiet verläuft (Abbildung 2). Die Breite der Planstraße ist mit 7,50 m festgesetzt, um aus-

reichend Platz für Müllfahrzeuge und somit eine reibungslose Abfallentsorgung zu gewährleis-

ten.  

Zur Oesterweger Straße ist nach einer schalltechnischen Untersuchung ein etwa 3,50 m ho-

her, parallel zur Straße verlaufender Lärmschutzwall geplant. Die Wohnbebauung muss 

min. 40 m Abstand zu dem Wall aufweisen, um die nach DIN 18005 „Schallschutz im Städte-

bau“ festgesetzten, wohngebietstypischen Lärmschutzwerte einzuhalten. Die dazwischenlie-

gende Freifläche soll als Retentionsfläche für Regenwasserbeseitigung genutzt werden, die 

im Anschluss in einen offenen Kanal westlich der Oesterweger Straße eingeleitet werden kann 

(Abbildung 2). 

Im Zentrum des Wohngebietes soll ein Quartiers-/Spielplatz entstehen. In diesem Bereich sol-

len auch zwei Fußwege (einer von Westen nach Osten, einer von Süden nach Norden), die 

durch das Wohngebiet führen, zusammenlaufen. Für den nördlichen Plangebietsrand ist eine 

5 m breite Eingrünung vorgesehen, die auch im Bebauungsplan festgesetzt ist. Diese ist als 

öffentliche Grünfläche dargestellt (Abbildung 2) (SPLITTHÖVER UND JUNGEMANN 2020). 

 

Abbildung 1: Übersichtskarte mit Lage des Plangebietes (rote Umrandung)  
(Kartengrundlage: GEOBASIS NRW 2019). 
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Abbildung 2: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 81 „Olden Hof“ (SPLITTHÖVER UND JUNGE-

MANN STAND: 04.2020). 

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind allgemein zulässig. Gleiches gilt für Garagen und 

Carports nach §12 BauNVO. Diese müssen jedoch einen Abstand von 5 m zu Straßenbegren-

zungslinien und mindestens 1 m zu benachbarten Grundstücken haben. 

Für die Bewohner der Mehrfamilienhäuser (im Westen) sind im Bebauungsplan vier Flächen 

für PKW-Stellplätze vorgesehen. Die Stellplätze sind in diesem Bereich nur auf den jeweils 

festgesetzten Flächen und innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Um den 

Bedarf an Stellplätzen zu decken sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen auch 

Tiefgaragen möglich. Zwei der festgesetzten Stellplatzflächen werden jeweils mit einer Lärm-

schutzmauer zu den benachbarten Einfamilienhäusern abgegrenzt. 

Die zentralen Ziele und Planinhalte sowie eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens wer-

den ausführlich in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben (DREES & HUESMANN 

STADTPLANER PARTGMBB 2020a).  
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1.3 Bestandserfassung und Bewertung/Angewandte Verfahren 

Das Plangebiet besteht aktuell aus einer Ackerfläche und wird intensiv landwirtschaftlich be-

wirtschaftet. Im Westen wird die Ackerfläche durch die Oesterweger Straße begrenzt. Auf der 

Plangebietsgrenze stehen dort zwischen Straße und Acker drei Bäume. Zu allen anderen Sei-

ten grenzt das Plangebiet an landwirtschaftlich genutzte Flächen (Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Blick von der Hesselteicher Straße über das Plangebiet  
(Blickrichtung Oesterweger Straße). 

Alle Angaben wurden auf Basis des derzeitigen Kenntnisstandes im Hinblick auf die Planung 

und auf Basis der entsprechenden Fachgutachten zum Bebauungsplan zusammengestellt. Als 

weitere Informationsgrundlage dient die Begründung zur Aufstellung des „Bebauungsplanes 

Nr. 81 „Olden Hof“ (DREES & HUESMANN STADTPLANER PARTGMBB 2020a).  

Die für die Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands erforderlichen Umweltinformationen 

wurden im Wesentlichen den folgenden Unterlagen entnommen:  

 Landschaftsinformationssystem (LINFOS) des LANUV (Datenabfrage März 2020)  

 FIS Geschützte Arten in NRW des LANUV (Datenabfrage März 2020) 

 lärmarme naturbezogene Erholungsräume des LANUV (Stand: 04/2009)  

 Klimaatlas NRW des LANUV (Datenabfrage Februar 2020) 
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 Fachinformationssystem Klimaanpassung (Klimaanpassungskarte NRW) des LANUV 

(Datenabfrage Februar 2020) 

 Fachinformationssystem Landschaftsbildeinheiten (Landschaftsbildbewertung) des 

LANUV (Datenabfrage März 2020) 

 Informationssystem NRW Umweltdaten vor Ort des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW (Datenabfrage März 2020) 

 der im Rahmen der Fortschreibung für den räumlichen Teilabschnitt des Regionalpla-

nes Arnsberg erstellte Fachbeitrag des LWL zur erhaltenden Kulturlandschaftsentwick-

lung des Regierungsbezirkes Detmold – Grundlagen und Empfehlungen für die Regi-

onalplanung (Stand: 2010) 

 3. Auflage der Karte der schutzwürdigen Böden (BK 50) des Geologischen Dienstes 

NRW (Stand: 05/2017) 

 ELWAS – Fachinformationssystem Wasser des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NW (Datenabfrage April 2020) 

 Freizeitinformationen/Wanderwege -Topografisches Informationsmanagement NRW 

(TIM online) (Datenabfrage Februar 2020) 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt nach dem Verfahren des LANUV (2008).  

1.4 Darstellung der Fachgesetze und Fachpläne soweit sie für den Bauleitplan von 

Bedeutung sind 

Auch in den entsprechenden Fachplänen sind Ziele des Umweltschutzes und allgemeine 

Grundsätze für die Schutzgüter formuliert, die im Rahmen der Prüfung berücksichtigt werden.  

Eine ausführliche Beschreibung der planungsrechtlichen Ausgangssituation ist der Begrün-

dung zum Bebauungsplan zu entnehmen (DREES & HUESMANN STADTPLANER PARTGMBB 

2020a).  

Landesentwicklungsplan 

Der Landesentwicklungsplan (LEP) wird von der Landesplanungsbehörde im Einvernehmen 

mit den fachlich zuständigen Ministerien erstellt und mit Zustimmung des Landtages durch die 

Landesregierung als Rechtsverordnung beschlossen. Er legt als übergeordnetes Planungs-

instrument die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Gesamtentwicklung des 

Landes fest, um den diversen Ansprüchen der Gesellschaft sowie der Wirtschaft gerecht zu 

werden. 

Im Landesentwicklungsplan wird die Stadt Harsewinkel als Grundzentrum eingestuft. Das 

Plangebiet befindet sich im nördlichen Randbereich des Siedlungsraums (Abbildung 4) (KREIS 

RECKLINGHAUSEN 2019).  
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Abbildung 4:  Auszug aus dem Landesentwicklungsplan für das Gebiet Harsewinkel (KREIS 

RECKLINGHAUSEN 2019). 

Die Ziele und Grundsätze der Landesplanung konfligieren absehbar nicht mit der beabsichtig-

ten Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Olden Hof“.  

Regionalplan 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Regionalplanes Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Biele-

feld, Kartenblatt 15 (BEZIRKSREGIERUNG DETMOLD 2020).  

Das Plangebiet selbst sowie die angrenzenden Flächen sind darin als „Allgemeiner Siedlungs-

bereich“ (ASB) ausgewiesen (Abbildung 5). 

Die planungsrechtliche Sicherung von Wohnbauflächen im Bereich des Plangebietes ist mit 

den Zielen der Regionalplanung vereinbar.  
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Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Regionalplan der Bezirksregierung Detmold (Teilabschnitt 
Oberbereich Bielefeld) für den Bereich Harsewinkel mit eingezeichnetem Plan-
gebiet (roter Kreis), ohne Maßstab (BEZIRKSREGIERUNG DETMOLD 2019). 

Flächennutzungsplan 

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Harsewinkel stellt die Flächen innerhalb des 

Plangebietes zum Großteil als „Wohnbaufläche“ dar. Im Nordosten ist ein Teilbereich als „Flä-

che für Landwirtschaft“ ausgewiesen. An der nördlichen Grenze der „Wohnbaufläche“ ist eine 

Umgrenzung von „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ dargestellt. Umge-

ben wird das Plangebiet überwiegend von „Flächen für Landwirtschaft“. Nur im Süden grenzt 

eine als „Wohnbaufläche“ festgesetzte Fläche an. 

Im Zuge der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes, die im Parallelverfahren zur Aufstel-

lung des Bebauungsplanes durchgeführt wird, soll im Flächennutzungsplan die Darstellung 

„Wohnbaufläche“ in Richtung Osten erweitert werden. Zusätzlich soll ein möglicher Bahnhal-

tepunkt für die östlich verlaufende Bahntrasse auf Höhe des Plangebietes berücksichtig wer-

den (Abbildung 6). 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird dem Entwicklungsgebot gemäß 

§ 8 (2) BauGB entsprochen. 



UMWELTBERICHT  
ZUR AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 81 „OLDEN HOF“ STADT HARSEWINKEL 

11 

 

 

Abbildung 6: Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Harsewinkel und dem 
Änderungsbereich mit Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 81; 
W = Wohnbaufläche, L = Flächen für Landwirtschaft (DREES & HUESMANN STADT-

PLANER PARTGMBB 2020b). 

Rechtskräftige Bebauungspläne 

Das Plangebiet liegt nicht im Bereich von bereits rechtskräftigen Bebauungsplänen.  

Der Bebauungsplan Nr. 81 “Olden Hof“ wird grundlegend aus dem Flächennutzungsplan der 

Stadt Harsewinkel entwickelt. Nur ein Teilstück im Osten (ca. 0,8 ha) überschreitet die Grenze 

der festgelegten Wohnbaufläche. Gemäß § 8 (3) BauGB kann der Flächennutzungsplan im 

Parallelverfahren zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 81 geändert werden (DREES & 

HUESMANN STADTPLANER PARTGMBB 2020b). 

Landschaftsplan 

Für das Plangebiet liegt noch kein gültiger Landschaftsplan vor. Der Landschaftsplan „LP Har-

sewinkel“ (LP-SZ.754-04) ist derzeit in Arbeit und befindet sich im Aufstellungsbeschluss 

(§ 14 Abs. 1 LNatSchG NRW). Ein Planentwurf ist in Bearbeitung (LANUV NRW 2019a). 

Das Plangebiet befindet sich im Randbereich des Landschaftsschutzgebietes „Gütersloh“ 

(LSG-3914-001). Für die im aktuellen Flächennutzungsplan bereits als „Wohnbaufläche“ aus-

geschriebene Fläche liegt eine Inaussichtstellung der Entlassung aus dem Landschaftsschutz-

gebiet von der Bezirksregierung Detmold vor (aus dem Jahr 1999). Für die landwirtschaftlichen 

Flächen (im aktuellen Flächennutzungsplan) im Osten des Plangebietes ist parallel zur Ände-

rung des Flächennutzungsplanes ein Inaussichtsstellungsverfahren zur Entlassung aus dem 

Landschaftsschutzgebiet erforderlich. Zur Umsetzung des Bebauungsplanes und einer damit 

einhergehenden Siedlungsentwicklung der Gemeinde Harsewinkel wurde eine Entlassung aus 

dem Landschaftsschutz bereits beantragt und im November 2019 genehmigt. 

Andere Schutzgebiete sind vom Planvorhaben nicht betroffen.  
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2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkun-

gen 

2.1 Bestandsaufnahme der einzelnen Schutzgüter (Basisszenario) 

2.1.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bei dem Schutzgut Tiere und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensgemein-
schaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und-bedingungen 
im Vordergrund. Lebensräume mit besonderen Funktionen für Tiere und Pflanzen und ihre 
Ausbreitungsmöglichkeiten sind dabei besonders zu berücksichtigen. Daraus lassen sich ab-
leiten: 

 Biotopfunktion, 

 Biotopvernetzungsfunktion. 

Die Biotopfunktion einer Fläche hängt von verschiedenen Kriterien ab, wie z.B. Lage, Größe, 
Struktur, Beschaffenheit, den Standortfaktoren und der Vorbelastung ab.  

 

Biotopfunktion 

Tiere 

Das Plangebiet kennzeichnet sich vor allem durch eine offene intensiv genutzte Agrarland-

schaft (Abbildung 7) mit lediglich drei Bäumen am Straßenrand der Oesterweger Straße im 

Westen (Abbildung 8). Es ist somit vor allem als Lebensraum für Arten der offenen Feldflur 

von Bedeutung. Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete befinden sich nicht in der Nähe des 

Vorhabens.  
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Abbildung 7: Ackerflächen im Bereich des Plangebietes (von der Bahntrasse Richtung Wes-
ten schauend); im Hintergrund links zwei Supermärkte und in der Mitte die Ret-
tungswache. 

 

Abbildung 8: Drei Bäume am Straßen-/Ackerrand im Westen des Plangebietes. 
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Für das geplante Vorhaben wurde im Jahr 2016 zunächst die Stufe I der Artenschutzrechtli-

chen Prüfung durchgeführt (BÜRO STELZIG 2016). Aufgrund des Vorkommens des planungs-

relevanten Kiebitzes wurden im Jahr 2017 vertiefende Untersuchungen (Artenschutzrechtliche 

Prüfung der Stufe 2) zum Kiebitzvorkommen im Plangebiet und der Umgebung durchgeführt 

(BÜRO STELZIG 2017). Die Kiebitzuntersuchungen wurden auch in den Folgejahren 2018 und 

2019 fortgeführt und die Ergebnisse in einem Nachtragsbericht zur Artenschutzrechtlichen 

Prüfung 2017 aufgezeigt (BÜRO STELZIG 2019a). Der Kiebitz wurde nicht als Brutvogel für das 

Plangebiet oder angrenzende Flächen festgestellt. Für einige Vogelarten (u. a. Greifvögel, Eu-

len, Schwalben, Graureiher und Feldsperling)  sowie für vier Fledermausarten (Zwergfleder-

maus, Breitflügelfledermaus, Große Bartfledermaus und Kleine Bartfledermaus) könnte das 

Plangebiet als potentielles Jagdhabitat dienen. Da es im Umfeld noch weitere landwirtschaft-

liche Nutzflächen gibt, ist das Plangebiet für diese Arten jedoch nicht als essentielles Nahurn-

gshabitat zu bewerten (BÜRO STELZIG 2016). 

Durch die Auswertung des vom LANUV NRW (2019b) bereitgestellten Internetangebotes 

„@LINFOS-Landschaftsinformationssammlung“ ergaben sich keine Hinweise auf (Brut-) Vor-

kommen planungsrelevanter Arten. Eine ausführliche Beschreibung ist der Artenschutzrecht-

lichen Prüfung sowie dem Nachtrag (BÜRO STELZIG 2017 & 2019a) zu entnehmen.  

Das Plangebiet grenzt im Süden an den bebauten Siedlungsrand von Harsewinkel und liegt 

im Umfeld von stark befahrenen Verkehrswegen (Oesterweger Straße & Hesselteicher 

Straße). Es besteht demnach eine Vorbelastung insbesondere durch optische und akustische 

Störreize, wodurch die Eignung als Lebensraum für planungsrelevante Arten eingeschränkt 

wird.  

Eine ausführliche Beschreibung ist der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung zu entnehmen.  

Pflanzen 

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Bereich des Plangebietes werden intensiv bewirt-

schaftet, eine Eigenentwicklung der Vegetation findet dort kaum bzw. nicht statt. Es dominiert 

die ackerbauliche Nutzung.  

Auch die Säume zur Oesterweger Straße zeigen eine nitrophile, artenarme Pflanzenzusam-

mensetzung, es erfolgt eine regelmäßige Mahd.  

An der Oesterweger Straße befinden sich drei Baumhaseln (Corylus colurna). Ansonsten sind 

keine Gehölzstrukturen im Plangebiet vorhanden (Abbildung 9).  
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Abbildung 9: Blick auf das Plangebiet (Ackerfläche). 

Im Bereich des Plangebietes und in dessen Umgebung sind keine schutzwürdigen Biotope 

oder gesetzlich geschützten Biotope nach § 42 Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG 

NRW) ausgewiesen, auch geschützte Alleen sind dort nicht vorhanden (LANUV NRW 2019a).  

Naturdenkmäler sind im Plangebiet und direktem Umfeld ebenfalls nicht vorhanden. 

Biologische Vielfalt 

Unter dem Begriff „biologische Vielfalt“ werden laut BNatSchG die Vielfalt der Tier- und Pflan-

zenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensge-

meinschaften und Biotopen gefasst.  

Im Wesentlichen wird das Plangebiet durch eine intensiv genutzte Agrarlandschaft mit den 

entsprechenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt geprägt. Durch Dünge- und Pestizidei-

nsatz werden auch die Säume beeinträchtigt, sodass dort ebenfalls eine geringe Diversität im 

Hinblick auf die Vegetationsentwicklung zu verzeichnen ist. 

Biotopvernetzungsfunktion 

Die Biotopverbundplanung ist ein Fachkonzept des Naturschutzes. Sie soll funktionsfähige 

ökologische Wechselbeziehungen ermöglichen und Populationen wildlebender Tiere und 

Pflanzen zusammen mit ihren Lebensstätten, Biotopen und Lebensgemeinschaften sichern. 
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Damit trägt der Biotopverbund u.a. zur Verknüpfung der Natura-2000-Gebiete bei. In der Bio-

topverbundplanung werden Kernflächen mit herausragender Bedeutung für das Biotopver-

bundsystem und Verbindungsflächen mit besonderer Bedeutung gesichert. Die Kernflächen 

werden aus aktuell unter Schutz stehenden Flächen und schutzwürdigen Biotopen nach dem 

Biotopkataster gebildet. Verbindungsflächen dienen der Ausbreitung bzw. dem Austausch von 

Individuen benachbarter Populationen (LANUV NRW 2019c).  

Im Bereich des Plangebietes liegt keine ausgewiesene Biotopverbundfläche vor. Aufgrund der 

Nutzungsstrukturen hat es keine Bedeutung für den Biotopverbund.  

Ca. 100 Meter nördlich des Plangebietes liegt die Biotopverbundfläche VB-DT-GT-3915-0024 

(Abbildung 10). Die Fläche hat eine besondere Bedeutung für den Biotopverbund.  

 

 

Abbildung 10:  Verbundfläche nordöstlich des Plangebietes (LANUV NRW 2019c & GEOBASIS 

NRW 2019). 
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2.1.2 Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut Fläche beschäftigt sich mit der Thematik des Flächenverbrauchs bzw. der Flä-
cheninanspruchnahme insbesondere durch bauliche Nutzung und Versiegelung. Laut § 1a Ab-
satz 2 des BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden 
und künftige bauliche Entwicklungen nach Möglichkeit im Innenbereich, auf bereits genutzten 
sowie verdichteten Flächen z.B. in Baulücken, auf Flächen mit Gebäudeleerstand und Brachen 
vorgenommen werden. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen 
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.  

Das Plangebiet ist vor allem durch offene, unverbaute landwirtschaftlich genutzte Flächen ge-

prägt. Versiegelte Flächen gibt es im Plangebiet keine. Die angrenzende Oesterweger Straße 

ist asphaltiert.  

2.1.3 Schutzgut Boden 

Das Schutzgut Boden hat unterschiedlichen Funktionen für den Naturhaushalt. Es dient vor 
allem als Lebensgrundlage und –raum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. 
Darüber hinaus sind seine Wasser- und Nährstoffkreisläufe, seine Filter-, Puffer- und Stoffum-
wandlungseigenschaften, seine Grundwasserschutzfunktion und seine Bedeutung für die Na-
tur- und Kulturgeschichte zu schützen. Zu berücksichtigen sind folgende bewertungsrelevante 
bodenökologischen Funktionen: 

 Biotopbildungsfunktion, 

 Grundwasserschutzfunktion, 

 die Abflussregelungsfunktion.  
 

Biotopbildungsfunktion 

Im Plangebiet kommen insgesamt acht Bodentypen vor (Abbildung 11). Dabei handelt es sich 

zum Großteil um Plaggeneschen (E) und um einen Podsol-Gley (pG). Die Plaggeneschen 

sowie der Podsol-Gley sind Ackerstandorte, die vorwiegend aus Sand bestehen und bei denen 

es keine Bearbeitungsschwierigkeiten gibt. Plaggeneschen weisen keinen Grund und Stau-

wassereinfluss und eine mittlere Verdichtungsempfindlichkeit. Gemäß dem GEOLOGISCHEN 

DIENST (2017) haben diese Böden einesehr hohe Funktionserfüllung als Archiv der Kulturge-

schichte. Wie für die Plaggeneschen typisch liegt obenauf eine künstlich aufgebrachte humose 

Krume. Die Bodentypen E81, E83, E811, E823, E833 und pG82 sind nicht entwässerungsbedürf-

tig, nur im Randbereich im Osten ist auf einer kleinen Fläche ein Gley (G82) ausgebildet, der 

entwässerungsbedürftig ist. Die Bodentypen E83, E823 und E833 sind trockenempfindlich und 

erosionsgefährdet, bei den Bodentypen E82 und E811 liegt ein Grundwassereinfluss im Unter-

boden vor (GEOLOGISCHES LANDESAMT NRW 1964 & 1965). 

Bei den Bodentypen E811, E823 und E833 beträgt die Humusauflage 60 cm und mehr. Darunter 

finden sich in der Regel Feinsande. Somit handelt es sich auf Grundlage der „Karte der schutz-
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würdigen Böden. Anlage 1 – Archiv – Bodentypen“ um „Plaggeneschen mit einer Plaggenauf-

lage über 6 dm, Reinsande“  (bf5_ap), die eine sehr hohe Funktionserfüllung als Archiv der 

Kulturgeschichte haben. Die anderen Böden im Plangebiet sind nicht als schutzwürdig bewer-

tet (GEOLOGISCHER DIENST 2017). 

Die Böden im Plangebiet sind gänzlich unverbaut, es sind keine Versiegelungen vorhanden. 

Die natürlichen Bodenfunktionen werden daher noch weitgehend erfüllt.  

Die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen weisen eine Vorbelastung auf (Bodenbear-

beitung, stoffliche Einträge durch Dünge- und Pestizideinsatz).  
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Abbildung 11: Bodentypen im Plangebiet (rote Umrandung). Die schutzwürdigen Böden sind 
schraffiert dargestellt (GEOLOGISCHES LANDESAMT NRW 1965). 
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Grundwasserschutzfunktion 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Grundwasserkörpers „Niederungen der Oberen Ems (Be-

elen/Harsewinkel)“. Hierbei handelt es sich um einen Poren-Grundwasserleiter aus silikati-

schem Gestein. Die Durchlässigkeit ist mäßig bis mittel. Der Grundwasserkörper wird als er-

giebig eingestuft. Das Grundwasser steht sehr tief (13 bis 20 dm) und damit 2 bis 6 dm tiefer 

als der optimale Flurabstand (ELWAS NRW 2019). 

Der mengenmäßige Zustand wird als gut bewertet, der chemische Zustand dagegen, aufgrund 

der Überschreitung der Schwellenwerte für Ammonium-N und Nitrat als schlecht eingestuft. 

Der GEOLOGISCHE DIENST (2017) bewertet die Böden im Hinblick auf ihre Gesamtfilterfähigkeit 

im 2-Meter Raum. Die Gesamtfilterfähigkeit des Bodens beschreibt seine mechanischen und 

physikochemischen Filtereigenschaften, aufgrund derer gelöste oder suspendierte Stoffe aus 

der durchströmenden Luft oder dem perkolierenden Wasser getrennt werden können. Böden 

mit einer hohen Gesamtfilterfähigkeit können somit die Reinigung des Sickerwassers von be-

lastenden Stoffen verbessern und somit einen Eintrag der Stoffe ins Grundwasser abpuffern.  

Die Gesamtfilterfähigkeit des Bodens im Plangebiet wird als sehr gering eingestuft.  

Im Plangebiet sind derzeit weder Trinkwasser- noch Heilquellenschutzgebiete festgesetzt oder 

geplant (ELWAS NRW 2019). 

Für das Plangebiet sind nach derzeitigem Stand keine Altlasten oder altlastenverdächtige Flä-

chen bekannt.  

Abflussregelungsfunktion 

Der GEOLOGISCHE DIENST (2017) hat eine Bewertung der Böden im Hinblick auf ihre Versicke-

rungseignung im 2-Meter Raum vorgenommen. Die Auswertung zeigt, in welchem Maße die 

Böden für eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser geeignet sind und welche 

Gründe gegebenenfalls einer Versickerung entgegenstehen. Böden mit einem großen Was-

serrückhaltevermögen im 2-Meter Raum erfüllen eine wichtige Regulationsfunktion im regio-

nalen Wasserhaushalt.  

Die Flächen im Plangebiet sind unversiegelt, sodass anfallendes Niederschlagswasser versi-

ckern kann. Die Flächen sind demnach für die Abflussregelung von Bedeutung. Der Boden 

eignet sich zur Flächen- und Muldenversickerung (GEOLOGISCHEN DIENST 2017). 
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2.1.4 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser besitzt unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt. Hierzu ge-
hören:  

 Grundwasserdargebotsfunktion,  

 Grundwasserneubildungsfunktion,  

 Grundwasserschutzfunktion,  

 Abflussregulation von Oberflächengewässern,  

 Lebensraumfunktion von Oberflächengewässern.  

Zu den Zielen des Schutzgutes Wassers sind die Sicherung der Quantität und der Qualität von 
Grundwasservorkommen sowie die Einhaltung und Reinhaltung der Gewässer zu nennen.  

Grundwasserdargebotsfunktion /Grundwasserneubildungsfunktion 

Eine Beschreibung des Grundwasserkörpers ist dem Schutzgut Boden zu entnehmen.  

Der Grundwasserkörper „Niederungen der Oberen Ems (Beelen/Harsewinkel)“ ist ergiebig.  

Die Böden sind gänzlich unversiegelt, sodass anfallendes Niederschlagswasser in den Unter-

grund versickern und zur Grundwasserneubildung beitragen kann.  

Grundwasserschutzfunktion 

Ausführungen zur Grundwasserschutzfunktion sind dem Schutzgut Boden zu entnehmen. 

Abflussregulation und Lebensraumfunktion von Oberflächengewässern 

An der westlichen Grenze des Plangebietes verläuft parallel zur „Oesterweger Straße“ ein na-

turfern ausgeprägter, temporär wasserführender Drainagegraben (Abbildung 12).  

Westlich des Plangebietes auf der gegenüberliegenden Straßenseite der „Oesterweger 

Straße“ verläuft ebenfalls parallel zu der Straße ein Graben.  

Das Plangebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet (ELWAS NRW 2019).  
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Abbildung 12: Temporär wasserführender Drainagegraben parallel zur Oesterweger Straße. 

2.1.5 Schutzgut Luft und Klima 

Als Schutzziele sind für das Schutzgut Klima/Luft die Vermeidung von Luftverunreinigungen, 
die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalkli-
matischen Regenerations- und Austauschfunktion definiert. Dabei sind zu berücksichtigen: 

 die Wärmeregulationsfunktion, 

 die Durchlüftungsfunktion,  

 die Luftreinigungsfunktion.  

Wärmeregulationsfunktion 

Das Plangebiet kennzeichnet sich überwiegend durch ein Freiflächen-Klimatop. Es gibt keine 

versiegelten Flächen. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen zeigen im Tagesverlauf eine 

große Temperaturamplitude (hohe Aufheizung am Tag und hohe Abkühlungsraten in der 

Nacht). Das Plangebiet dient damit als Kaltluftentstehungsgebiet.  

Das Plangebiet grenzt an den bebauten Stadtrand von Harsewinkel an, welcher zum überwie-

genden Teil von Einzelhäusern mit Gärten geprägt ist. Je nach Grünflächenanteil herrscht dort 

keine bis eine geringe nächtliche Überwärmung vor.  
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Durchlüftungsfunktion 

Aus Osten kommend herrscht über dem Plangebiet ein hoher Kaltluftvolumenstrom (KVS) (Ab-

bildung 13). Die landwirtschaftlich genutzten Flächen können als Kaltluftabflussbahnen zur 

Durchlüftung der umliegenden Siedlungsflächen beitragen. 

 

Abbildung 13: Kaltluftvolumenstrom und nächtliche Überwärmungen für das Plangebiet  
(LANUV 2019d). 

In der Klimaanpassungskarte NRW werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen des Plange-

bietes als „Grünflächen mit hoher thermischer Ausgleichsfunktion“ eingestuft (LANUV NRW 

2019d).  

Luftreinigungsfunktion 

Die Luftqualität im Bereich des Plangebietes unterliegt einer Vorbelastung durch den Straßen-

verkehr der viel befahrenen „Oesterweger Straße“(K50) sowie durch die landwirtschaftliche 

Nutzung im Plangebiet und auf den umliegenden Flächen. Ebenso gehen geringe Belastungen 

von den umliegenden, vor allem südlich gelegenen Siedlungs- und Gewerbenutzungen (z. B. 

Heizungsemissionen) aus.  

Für die Luftreinigungsfunktion hat das Plangebiet aufgrund fehlender Gehölzen keine Bedeu-

tung. 
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2.1.6 Schutzgut Landschaft 

Wesentliches Schutzziel des Schutzgutes Landschaft ist das Landschaftsbild, das es in seiner 
Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt, ebenso wie die Erhaltung ausreichend großer 
unzerschnittener Landschaftsräume. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Landschafts-
teile mit besonderen Ausprägungen hinsichtlich Struktur und Größe zu betrachten. Daraus 
abgeleitet ist die landschaftsästhetische Funktion zu berücksichtigen. Diese Funktion, d.h. die 
Bedeutung des Landschaftsbildes, ist abhängig von der Ausstattung eines Gebietes mit unter-
schiedlichen Landschaftselementen, der Topographie und der Nutzung, aber auch der beste-
henden Vorbelastungen durch künstliche Elemente (Lärm, Gerüche und Unruhe).  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsraumes LR-IIIa-038 „Sassenberger Sande“. 

Das Landschaftsbild der „Sassenberger Sande“ wird geprägt durch ausgedehnte Ackerflä-

chen, die durchsetzt sind mit zahlreichen Einzelhöfen. Kleinwaldflächen, Baumhecken und 

Hofeichen sind typische landschaftsgliedernde Elemente. Stellenweise fließen begradigte 

Fließgewässer durch die Landschaft, an dessen Ufern weitgehend Gehölzelemente fehlen. 

Kleinflächig kommen innerhalb des Landschaftsraumes auch grünlanddominierender Niede-

rungslandschaften mit Kopfweiden vor (LANUV NRW 2019a). 

Das Landschaftsbild im Plangebiet wird durch eine Agrarlandschaft geprägt und entspricht 

somit dem Teilelement der ausgedehnten Ackerflächen, die typisch für das Landschaftsbild 

„Sassenberger Sande“ sind. Das Plangebiet wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Wer-

tigkeit des Plangebietes im Landschaftsraum ist daher eher als gering anzusehen. Wohn- und 

Betriebsgebäude sind nur vereinzelt in der Umgebung, jedoch nicht im Plangebiet vorhanden. 

Vorbelastungen bestehen durch die stark befahrenen Verkehrswege, welche an das Plange-

biet angrenzen sowie die gegenüberliegenden Nahversorgungsbetriebe, die Rettungswache 

und die nur etwa 100 m südlich beginnende Wohnbebauung 

Das Plangebiet ist Teil des Landschaftsschutzgebietes „LSG Gütersloh“ (LSG-3914-001). Für 

den im aktuellen Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche dargestellten Bereich (Flur-

stück 30, Flur 20) liegt bereits eine Inaussichtstellung zur Entlassung aus dem Schutzgebiet 

vor (BEZIRKSREGIERUNG DETMOLD 1999). Für den aktuell noch als landwirtschaftliche Fläche 

dargestellten Bereich wurde eine Inaussichtsstellung zur Entlassung aus dem Schutzgebiet 

beantragt und bereits im November 2019 genehmigt (BEZIRKSREGIERUNG DETMOLD 2019).  

2.1.7 Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Unter dem Schutzgut Mensch sind die Bevölkerung im Allgemeinen und ihre Gesundheit sowie 
Wohlbefinden zu verstehen. Neben der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und dem 
Schutz und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen sind als Schutzziele das ge-
sunde Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten zu betrachten. Daraus abgeleitet sind zu 
berücksichtigen: 

 Wohn-, Wohnumfeld und Erholungsfunktion, 

 Gesundheit und Wohlbefinden.  
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Wohn-, Wohnumfeld- und Erholungsfunktion 

Das Plangebiet umfasst keine Wohnbauflächen. Westlich des Plangebiets, auf der gegenüber-

liegenden Seite der „Oesterweger Straße“, befinden sich vereinzelte Wohnhäuser und eine 

Rettungswache. Etwa 100 m südöstlich schließt sich die geschlossene Bebauung des Stadt-

gebietes von Harsewinkel an.  

Von den umliegenden Gebäuden außerhalb des Plangebietes bestehen zum Teil freie Blick-

beziehungen auf die Flächen des Plangebiets.  

Für die Erholungsnutzung hat das Plangebiet keine Bedeutung. Rad- und Fußwege sind weder 

im Plangebiet noch in dessen Umfeld nicht vorhanden.  

Gesundheit und Wohlbefinden 

An das Plangebiet angrenzend und im Umfeld verlaufen teilweise stark befahrene Verkehrs-

wege. Hier ist insbesondere die Oesterweger Straße im Westen zu nennen, aber auch die 

Hesselteicher Straße sowie die im Osten verlaufende Bahntrasse. Es bestehen daher Vorbe-

lastungen im Hinblick auf Lärm- und Schadstoffimmissionen sowie optische Störreize. Weitere 

Beeinträchtigungen in Form von Lärm-, Licht- und Schadstoffimmissionen gehen von der im 

Westen gelegenen Rettungswache sowie den gewerblich genutzten Flächen und der Wohn-

bauflächen im südlichen Umfeld aus. Zusätzlich gehen Geruchsimmissionen von landwirt-

schaftlichen Betrieben im Umland aus.  

Durch die landwirtschaftlichen Betriebe im Umland des Plangebietes kommt es außerdem zu 

Vorbelastungen durch Geruchsimmissionen (5-12% der Gesamtjahresstunden) (AKUS AKUS-

TIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2020).  

2.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Schutzziel für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter besteht in der Erhaltung historischer 
Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbestandteile von besonders charakteristischer Ei-
genart, von Stadt- und Ortsbildern, Ensembles, geschützten und schützenswerten Bau- und 
Bodendenkmälern einschließlich deren Umgebung, sofern es für den Erhalt der Eigenart und 
Schönheit des Denkmals erforderlich ist.  

Das Plangebiet liegt innerhalb der Kulturlandschaft „Ostmünsterland“. Landesbedeutsame so-

wie aus Fachsicht der Archäologie und Denkmalpflege bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche 

sind weder im Plangebiet noch im Umfeld von Harsewinkel vorhanden. Südlich von Harsewin-

kel liegt der Bereich K 6.27 „Harsewinkeler Emsniederung mit Dünenbereichen“, der aus Fach-

sicht der Landschafts- und Baukultur bedeutsam ist.  
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Ebenfalls südlich des Plangebietes liegt der kulturlandschaftlich bedeutsame Stadtkern von 

Harsewinkel. Potentiell bedeutsame Sichtbeziehungen auf raumwirksame Objekte bestehen 

vom Plangebiet aus nicht (LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE 2019). 

Es sind keine Kulturdenkmäler im Plangebiet ausgewiesen. 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Im Falle der Nichtdurchführung der Planung spricht man von der „Status Quo-Prognose“. Um 

die Umwelterheblichkeit des Vorhabens besser einschätzen zu können und die Abwägung zu 

erleichtern, sollen vermutliche Entwicklungstendenzen ohne Vorhabenumsetzung (Nullvari-

ante) mit der prognostizierbaren Entwicklung bei Vorhabenumsetzung verglichen werden. Der 

Vergleich erfolgt unter Berücksichtigung zeitlich absehbarer Dimensionen von 20 - 25 Jahren. 

Es ist davon auszugehen, dass es unter Beibehaltung der derzeitigen Nutzung zu keinen we-

sentlichen Änderungen der Umweltqualität kommen wird. Die Entwicklung der Vegetations-

strukturen würde weiterhin den bestehenden Einflussfaktoren unterliegen.  

Bezüglich des Landschaftsbildes ergäben sich keine wesentlichen Veränderungen.  

2.3 Auswirkungen und Prognose bei Durchführung der Planung sowohl in der Bau-

phase als auch in der Betriebsphase inkl. Abrissarbeiten 

Bei Durchführung der Planung gehen unterschiedliche Wirkungen auf den Umweltzustand 

aus. Diese werden im Folgenden in Relation zum aktuellen Umweltzustand sowie den herr-

schenden Vorbelastungen für die jeweiligen Schutzgüter erläutert und bewertet. Dabei werden 

- soweit sie erheblich sind - auch mögliche Auswirkungen während der Bau- und Betriebs-

phase berücksichtigt.  

Nach Neufassung des BauGB (Mai 2017) soll laut Anlage 1 Nr. 2b die Prognose bei Durch-

führung der Planung weiter ausdifferenziert werden. Dies berücksichtigt - sofern von Belang - 

direkte und etwaige indirekte, sekundäre, kumulative, grenzüberschreitende, kurzfristige (bis 

zu einem Jahr1), mittelfristige (ein bis fünf Jahren1) und langfristige (dauerhafte) (über fünf 

Jahre1), ständige und vorübergehende sowie positive und negative Auswirkungen. Innerhalb 

des Umweltberichtes sollen sowohl Umweltschutzziele auf Ebene der Europäischen Union als 

auch auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene berücksichtigt werden. 

                                                
1  In Anlehnung an die Zeitspannen im Finanzwesen 
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2.3.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Durch die Entwicklung des geplanten Wohngebietes wird vor allem landwirtschaftlich genutzte 

Fläche beansprucht und in eine andere Nutzungsart überführt. Dadurch ergibt sich eine grund-

sätzliche Änderung der Lebensraumbedingungen für Tiere und Pflanzen.  

Tiere 

Durch die Schaffung eines Wohngebietes gehen insbesondere Lebensräume für Arten der 

offenen Feldflur verloren und es werden entsprechend neue Lebensräume geschaffen, die vor 

allem die sogenannten Kulturfolger besiedeln können.  

Als planungsrelevante Art wurde 2016 nur der Kiebitz im Plangebiet nachgewiesen. Vertiefte 

Untersuchungen (vgl. BÜRO STELZIG 2017 & 2019a) zeigen, dass das Plangebiet kein regel-

mäßig genutztes Bruthabitat für Kiebitze darstellt. Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 

1 Nr. 1-3 BNatSchG durch das Vorhaben können ausgeschlossen werden. Bei der Baufeld-

räumung muss jedoch auf Offenlandarten Rücksicht genommen werden, die sich ggf. auf dem 

Baufeld niederlassen. Weitere Vogelarten könnten das Plangebiet wie bereits oben erwähnt 

als Nahrungshabitat nutzen. Die ist jedoch nicht als essentiell zu bewerten und die Arten könn-

ten auf angrenzende und im Umland befindliche Flächen ausweichen. 

Weitere in der Umgebung vorkommende Vogelarten der allgemeinen Brutvogelfauna (wie Mei-

sen, Amseln, Hausrotschwanz usw.), die das Plangebiet als Nahrungshabitat nutzen könnten 

sind weit verbreitet, ungefährdet und die Populationen in einem günstigen Erhaltungszustand. 

Beeinträchtigungen auf Populationsebene können für diese Arten ausgeschlossen werden. 

Für die potentiell vorkommenden Fledermausarten bestehen im Plangebiet keine Quartiers-

möglichkeiten. Das Plangebiet kann lediglich als Jagdhabitat genutzt werden. Diese Nutzung 

im Luftraum ist auch nach Umsetzung des Bauvorhabens möglich. Im Umfeld stehen weiterhin 

genügend Ausweichflächen zur Verfügung, sodass eine Gefährdung der Arten durch das Bau-

vorhaben ausgeschlossen werden kann. 

Eine detaillierte Beschreibung der betroffenen Arten sind der Artenschutzrechtlichen Vorprü-

fung (1. Stufe) sowie der Artenschutzrechtlichen Prüfung der 2. Stufe zu entnehmen (BÜRO 

STELZIG 2016, 2017 & 2019a). 

Das geplante Vorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig, wenn  

 die Baufeldräumung zum Schutz von Kiebitzen und anderen europäischen Vogelar-

ten nicht während der Hauptbrutzeit vom 1.3. bis 31.7. stattfindet. 

 vom 1.3. bis 30.9. Baumfällungen und Gehölzschnitt nur in Ausnahmefällen mit Ein-

beziehung eines Experten durchgeführt werden (BNatSchG). 
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Weitere artenschutztechnische Vermeidungsmaßnahmen sind nicht notwendig (BÜRO STELZIG 

2019a).  

Pflanzen 

Schützenswerte Vegetationsbestände (gesetzlich geschützte Biotope nach § 42 LNatSchG 

NRW oder schutzwürdige Biotope) sind durch das Vorhaben nicht betroffen und befinden sich 

in ausreichender Entfernung zum Plangebiet, sodass keine Beeinträchtigungen durch die Pla-

nung ausgelöst werden.  

Des Weiteren sind zusätzliche Gehölzpflanzungen im Plangebiet vorgesehen (vgl. Kap. 4). 

Hierzu zählen die nördliche Eingrünung entlang der Grenzen des Plangebietes sowie Bepflan-

zungen innerhalb des Plangebietes (Lärmschutzwall, Grünanlagen, Begrünung Hausgärten).  

Im Zuge der Planumsetzung werden insbesondere Ackerflächen beansprucht. Aufgrund der 

intensiven Nutzung stellt diese Fläche keinen bedeutenden Lebensraum für Pflanzen dar.  

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt im Plangebiet wird weitgehend durch eine anthropogene Nutzung und 

Überformung mit der daraus resultierenden Strukturarmut geprägt. Lediglich drei Bäume im 

Westen des Plangebietes tragen zur Erhöhung der biologischen Vielfalt bei.  

Hinsichtlich der Biotopvernetzung hat das Plangebiet keine Bedeutung. Im Zuge der Planun-

gen sollen Grünzüge im Wohngebiet geschaffen werden, die zur Biotopvernetzung auf lokaler 

Ebene beitragen können (vgl. Abbildung 2). Die bestehende Biotopverbundfläche VB-DT-GT-

3915-0024 wird durch die Planung nicht beeinträchtigt (vgl. Abbildung 10). 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt werden ins-

gesamt als gering und nicht erheblich eingestuft (siehe dazu auch Tab. 2).  

2.3.2 Schutzgut Fläche 

Das Plangebiet liegt im Ortsrandbereich und ist gänzlich unversiegelt. Die Entwicklung des 

Wohngebietes ist mit einer dauerhaften Flächeninanspruchnahme insbesondere durch den 

Bau von Gebäuden und Verkehrsflächen verbunden. Unversiegelte Flächen verbleiben in den 

Gärten sowie im Bereich der vorgesehenen Grünstrukturen. Bei einer festgesetzten GRZ von 

0,4 kann davon ausgegangen werden, dass die Fläche künftig um 40 % und zzgl. Nebenanla-

gen ggf. um bis zu 60 % versiegelt wird. 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Fläche werden aufgrund der zusätzlichen Flächen-

versiegelung im Außenbereich als hoch eingestuft. Im weiteren Verfahren muss hinsichtlich 
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des Flächenschutzes einerseits und der städtebaulichen Ziele andererseits abgewogen wer-

den. 

2.3.3 Schutzgut Boden 

Die Flächen im Bereich der Gebäude sowie der Verkehrswege und Nebenanlagen im Plange-

biet werden versiegelt. Bei einer GRZ von 0,4 können entsprechend inkl. Nebenanlagen bis 

zu 60 % des Plangebiets versiegelt werden. Dort gehen die natürlichen Bodenfunktionen kom-

plett verloren und es findet keine Bodenentwicklung mehr statt. Wenn der Boden dauerhaft 

von Luft und Wasser abgeschlossen ist, geht die Bodenfauna zugrunde, welche wiederum 

wichtige Funktionen für den Erhalt und die Neubildung von fruchtbaren Böden erfüllt (GEOLO-

GISCHER DIENST 2017). In den Hausgärten und den Grünflächen können die Bodenfunktionen 

weiterhin weitgehend erfüllt werden. Im Bereich der Grünflächen ist die Nutzung im Vergleich 

zur momentan betriebenen Ackernutzung weniger intensiv.  

Im Bereich des geplanten Lärmschutzwalls und der geplanten Regenrückhaltebecken sind 

Bodenbewegungen erforderlich.  

Durch das Vorhaben wird großflächig Boden beansprucht. Darunter auch drei Bodentypen der 

Plaggenesche (E811, E823, E833), die durch ihre Mächtigkeit (> 60 cm) eine sehr hohe Funkti-

onserfüllung als Archive der Kulturgeschichte aufweisen und somit schutzwürdig sind. Insge-

samt sind 2,4 ha schutzwürdiger Boden im Plangebiet enthalten. Davon werden ca.1,49 ha 

versiegelt, teilversiegelt oder durch die Anlage des Lärmschutzwalls bzw. der Regenrückhal-

tebecken zerstört. 

Gemäß § 1 BBodSchG sind bei Einwirkungen auf den Boden Beeinträchtigungen seiner na-

türlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 

wie möglich zu vermeiden. Im Bebauungsplan wird daher ein entsprechender Hinweis aufge-

nommen, dass im Zuge der Umsetzung Maßnahmen zum Bodenschutz zu beachten sind 

(s. Kap.5.3.3). Gemäß dem GEOLOGISCHEN DIENST (2017) ist bei unvermeidbaren Eingriffen 

durch Flächenneuinanspruchnahme, die mit einem Verlust oder einer Beeinträchtigung der 

natürlichen Bodenfunktionen oder der Archivfunktion verbunden ist, zur Bewältigung der Fol-

gen des Eingriffs aus bodenschutzfachlicher Sicht ein bodenfunktionsbezogener Ausgleich 

geboten (s. Kap.5.3.3). 

In der Bauphase kann es durch den Maschinen- und Baufahrzeugeinsatz kurzfristig zu Verun-

reinigungen kommen. Eine maßgebliche stoffliche Belastung des Bodens und indirekt auch 

des Grundwassers ist durch eine sachgerechte Bauausführung zu vermeiden (s. Kap. 5.2.3).  

Erosionen sind aufgrund der Topographie des ebenen Geländes nicht zu erwarten. 
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Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden wird grundsätzlich als hoch eingestuft. Dies 

ergibt sich vor allem durch die Inanspruchnahme von unverbautem Boden, der eine sehr hohe 

Funktionserfüllung als Archiv der Kulturgeschichte aufweist. Es sind Vermeidungs- und Kom-

pensationsmaßnahmen notwendig. Im weiteren Verfahren muss hinsichtlich des Bodenschut-

zes einerseits und der städtebaulichen Ziele andererseits abgewogen werden. 

2.3.4 Schutzgut Wasser 

Durch die Überbauung derzeitiger Freiflächen kommt es zu einem Verlust an Versickerungs-

fläche für anfallendes Niederschlagswasser und somit zu einer flächenspezifischen Verringe-

rung der Grundwasserneubildungsrate. Es muss mehr Niederschlagswasser in die Kanalisa-

tion abgeleitet werden.  

In den Hausgärten sowie im Bereich der Grünflächen im Plangebiet kann das Wasser weiter-

hin versickern. Darüber ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass die Befestigung von Stellplät-

zen und Zufahrten so auszuführen ist, dass das auf den jeweiligen Flächen anfallende Nieder-

schlagswasser dort weitestgehend versickern kann (DREES & HUSEMANN STADTPLANER PART 

GMBB 2020a).  

Zwischen Lärmschutzwall und Wohnbebauung im Westen des Plangebietes ist ein Grünstrei-

fen vorgesehen, der zur Regenrückhaltung von anfallendem Oberflächenwasser dienen soll. 

Im Bebauungsplan vorgesehen sind an dieser Stelle fünf Regenrückhaltebecken. Über diese 

Becken ist die Entwässerung des anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet vorgese-

hen. Das anstehende Wasser wird von dort gedrosselt unter der Oesterweger Straße her, in 

den westlich daneben verlaufenden Graben eingeleitet (DREES & HUSEMANN STADTPLANER 

PART GMBB 2020a).  

Überschwemmungsgebiete sowie Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete werden durch 

die Planung nicht beeinträchtigt.  

Während der Bauphase kann es zu einer kurzfristigen Verunreinigung von Böden kommen 

und damit indirekt zum Eintrag von Schadstoffen ins Grundwasser. Durch eine sachgerechte 

Bauausführung sowie durch eine fachgerechte Entsorgung von Schmutzwasser kann eine Ge-

fährdung des Grundwassers ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 5.3.3).  

Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser werden unter Berücksichtigung von Vermei-

dungsmaßnahmen (siehe Kapitel 5.2.3) und unter Voraussetzung einer fachgerechten Abwas-

serentsorgung nach derzeitigem Kenntnisstand als mittel und nicht erheblich eingestuft.  
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2.3.5  Schutzgut Luft und Klima 

Das Vorhaben zieht eine Erhöhung des Versiegelungsgrades nach sich. Das Kleinklima wird 

durch die zusätzliche Versiegelung negativ beeinflusst, es kommt zu einer Erweiterung des 

Siedlungsklimas. Versiegelte Böden absorbieren mehr langwellige Strahlung (als bspw. Grün-

flächen) und erhitzen sich dadurch stärker. Dadurch tragen sie im Sommer nicht zur Kühlung 

der Luft bei. Hinzu kommt, dass sie als Standort für Pflanzen ungeeignet sind, welche somit 

als Wasserverdunster und als Schattenspender ausfallen.  

Die bestehende Ackerfläche im Plangebiet hat keine besondere Bedeutung für die Luftreini-

gung. Im Bebauungsplan werden Gehölzpflanzungen und Grünstrukturen festgesetzt und 

auch in den Haus-/Vorgärten werden Pflanzungen vorgenommen. Reine Steingärten und 

großflächige Schotterungen im Bereich der Vorgärten sind nicht zulässig. Nebenanlagen, 

Stellplätze sowie Garagen müssen im Bereich der Abstandsflächen (mind. 50 cm) zu öffentli-

chen Verkehrsflächen (inklusive Fuß- und Radwegen) eingegrünt werden. Erlaubt sind dabei 

standortgerechte, heimische Gehölze und Sträucher (DREES & HUESMANN STADTPLANER PART 

GMBB 2020a). 

Die Funktion im Hinblick auf die Luftreinigung verschlechtert sich aufgrund der zusätzlichen 

Gehölzpflanzungen und Grünflächen im Plangebiet nicht. Eine Verbesserung der Luftqualität 

ist durch die neu entstehenden Immissionen der Wohnbebauung und des dadurch entstehen-

den zusätzlichen Verkehrs jedoch nicht zu erwarten.  

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen tragen zur Kaltluftentstehung und zur Durchlüftung 

umliegender Siedlungsfläche bei. Die Funktionserfüllungen der Kaltluftentstehung und Durch-

lüftung werden durch den Verlust der Ackerfläche gemindert. Aufgrund der Größe und der 

Lage des Plangebiets, umgeben von weiteren Ackerflächen wird diesen Funktionsverlusten 

nur eine geringe Bedeutung zugetragen. 

Um einer Überhitzung der Flächen entgegen zu wirken, wird festgesetzt, die Anlage von Stell-

plätzen, Zufahrten und Fuß- und Radwegen so auszuführen, dass das dort anfallende Nieder-

schlagswasser weitgehend innerhalb dieser Flächen versickern kann. 

Durch die festgesetzten Trauf- und Gebäudehöhen für die ein- bis dreigeschossigen Gebäude 

im Zusammenhang mit den festgesetzten Gebäudeabständen, werden größtenteils eine ge-

genseitige Verschattung benachbarter Grundstücke und damit verbundene Einbußen bei der 

Sonnenenergienutzung minimiert. Für die Steigerung der Potentiale zur Nutzung von Solar-

energie sollen einige Häuserreihen im Plangebiet mit einem 2,4-fachen Abstand (bezogen auf 

die jeweilige Gebäudehöhe) zueinander errichtet werden. Ein Verschattungseffekt wird damit 

zum Großteil verhindert (Abbildung 14) (DREES & HUESMANN STADTPLANER PART GMBB 

2020a). 
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Abbildung 14: Solarenergetisch optimierte Ausnutzung (DREES & HUESMANN STADTPLANER PART 

GMBB 2020a). 

Das Anpflanzen von Bäumen wird, mit Ausnahme der Anpflanzungsfläche im Norden, auf 

Bäume der 3. Ordnung beschränkt, um den Ertrag bei der Nutzung der aktiven und passiven 

Sonnenenergie im Baugebiet nicht zu mindern. Innerhalb der nördlichen Anpflanzungsflächen 

sind auch Bäume 2. Ordnung zulässig. 

Im zentralen Bereich des Plangebietes soll eine öffentliche Grünfläche entstehen. Diese dient 

als Spiel- und Begegnungsfläche und wird als Spielplatz festgesetzt.  

Eine ausführliche Beschreibung der planerischen Maßnahmen im Hinblick auf den Klima-

schutz ist der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen (DREES & HUESMANN STADT-

PLANER PART GMBB 2020a).  

Die geplante Nutzung der Fläche als Wohngebiet ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen 

und somit mit zusätzlichen Immissionen verbunden.  

Während der Bauzeit ist mit einer Anreicherung der Luft mit Staub und Abgasen zu rechnen. 

Aufgrund der Größe des Plangebietes ist mit Beeinträchtigungen über einen längeren Zeit-

raum zu rechnen. 

Während der Erntezeit kann es im Plangebiet außerdem zu einer erhöhten Beeinträchtigung 

durch Staub und Abgase in Folge landwirtschaftlicher Arbeiten auf den Feldern im Umfeld 

kommen. 
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Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft werden als mittel aber unter Berück-

sichtigung von Vermeidungsmaßnahmen (und Schaffung von Grünstrukturen) als nicht erheb-

lich eingestuft.  

2.3.6 Schutzgut Landschaft 

Zum geplanten Wohngebiet ergeben sich Sichtbeziehungen, die vor allem für die Bewohner 

der im Umfeld liegenden Wohnbebauung relevant sind (siehe Kap. 2.3.7). 

Das Plangebiet ist momentan durch eine offene Agrarlandschaft geprägt und stellt einen Über-

gang vom Siedlungsraum zur freien Landschaft dar. Das Erscheinungsbild des Plangebietes 

entspricht weitgehend dem typischen Bild des Landschaftsraumes. Der Charakter der Land-

schaft wird durch die Entwicklung eines Wohngebietes verändert und anthropogen überformt. 

Es gehen unverbaute, intensiv landwirtschaftlich genutzte Freiraumbereiche verloren. 

Es sind zusätzliche Gehölzpflanzungen zur Durchgrünung des Plangebietes vorgesehen 

(siehe Kap. 5.4.1). Diese grünordnerischen Maßnahmen sollen die Einbindung der zusätzli-

chen Bebauung im Übergang zwischen Siedlungs- und Landschaftsraum fördern.  

Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft werden als gering und unter Berücksich-

tigung von Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere Erhalt und Schaffung von Grünstruktu-

ren) als nicht erheblich eingestuft. 

2.3.7 Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Geräuschimmissionen 

Für die Bewohner im Umfeld des Plangebietes ist eine Erhöhung der Geräuschimmissionen 

infolge der Umnutzung in ein Wohngebiet zu erwarten. Diese ergibt sich zum einen durch eine 

erhöhte Verkehrsmenge sowie zum anderen durch die allgemeine wohnliche Nutzung.  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde ein Geräuschimmissionsgutachten er-

stellt (AKUS AKUSTIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2019). Dieses Gutachten umfasst den ein-

wirkenden Verkehrs- und Gewerbelärm sowie in einer aktualisierten Form die zugrunde ge-

legte Reaktivierung der TWE-Bahnlinie. Hier wurde festgestellt, dass die Immissionswerte des 

Verkehrslärms von der Oesterweger Straße (K50) an einigen Stellen die Richtwerte für Lärm-

immissionen der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) überschreiten, weshalb Schallschutz-

maßnahmen notwendig sind. 

Im Vorfeld wurde bereits die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Oesterweger Straße auf 

Höhe des Plangebietes auf 50 km/h begrenzt. Am westlichen Plangebietsrand wird zusätzlich 

ein 3,50 m hoher Lärmschutzwall errichtet. Damit werden fast im gesamten Plangebiet die 
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idealtypischen Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete von 55/45 dB(A) tags/nachts 

eingehalten. Ausnahmen sind der Nahbereich der Oesterweger Straße sowie im Osten an der 

Bahntrasse. Dort werden die Orientierungswerte nachts jeweils um bis zu 1 dB(A) überschrit-

ten (AKUS AKUSIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2019). Im Bebauungsplan werden diese Flächen 

mit der geringen Orientierwertüberschreitung weitgehend von Bebauung freigehalten (SPLITT-

HÖVER UND JUNGEMANN 2020). Bei einer lärmabgerückten Stellung der Wohngebäude werden 

in den Nachtstunden nur Lärmpegel bis 46 dB(A) erreicht. Da das städtebauliche Konzept zur 

Entwicklung des Plangebietes unter Berücksichtigung der schalltechnischen Gegebenheiten 

entwickelt wurde (mit den Orientierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete als 

maßgebliches Kriterium), wurde die Bebauung im Westen mit einem Abstand von 40 m zur 

Oesterweger Straße und im Osten mit einem Abstand von 50 m zur Bahntrasse angesetzt 

(SPLITTHÖVER UND JUNGEMANN 2020). Bezogen auf das Planungsziel „allgemeines Wohnge-

biet“ stellen die Pegel oberhalb der idealtypischen Orientierungswerte zwar schädliche mwelt-

einwirkungen dar, jedoch mit nur belästigendem Charakter (AKUS AKUSIK UND SCHALLTECHNIK 

GMBH 2019). Der Wohngebietswert der 16. BlmSchV in Höhe von 49 dB(A) nachts wird im 

gesamten Plangebiet eingehalten, so dass insgesamt gesunde Wohnverhältnisse gegeben 

sind. Aufgrund der Geringfügigkeit der Überschreitungen und um den Grundstücken im Rand-

bereich eine Mindestgrundstücksgröße zu gewähren, erfolgt keine weitere Anpassung des 

städtebaulichen Konzeptes. Bei Lärmpegeln bis zu 50 dB(A) werden (immer noch) die Orien-

tierungswerte für Mischgebiete eingehalten. Es kann deshalb noch von gesunden Wohnver-

hältnissen ausgegangen werden, da auch in Mischgebieten gemäß § 6 BauNVO das Wohnen 

allgemein zulässig ist.  

Im Osten in Richtung Bahntrasse ist nach jetzigem Kenntnisstand kein aktiver Lärmschutz 

geplant. Dort soll perspektivisch ein Bahnhaltepunkt berücksichtigt werden, weshalb die Lage 

eines möglichen aktivem Lärmschutz derzeit noch nicht abschließend bestimmt werden kann. 

Die Fläche zwischen Lärmschutzwall und beginnender Wohnbebauung (im Westen) wird als 

Retentionsfläche genutzt. Im Osten des Plangebietes wird, mit Blick auf einen zukünftig mög-

lichen Bahnhaltepunkt, empfohlen die Grundrissgestaltung innerhalb von Gebäuden und Ge-

bäudeteilen so zu planen, dass schutzwürdige Räume nach DIN 4109 an der vom Immission-

sort abgewandten Seite angeordnet werden und zusätzlich ausreichend Grundstücksfläche für 

eine angemessene Einfriedung in Form von Heckenpflanzungen eingeplant werden, die die 

Lärmimmissionen mindern können. Außerdem sind passive Lärmschutzmaßnahmen zu emp-

fehlen, wie zum Beispiel der Verbau von Fenstern, die der geltenden Energieeinsparverord-

nung (EnEV) entsprechen, oder schallgedämmte Außenwände und Dächer, so dass nachts 

30 dB(A) in den Innenräumen nicht überschritten werden. Im Bebauungsplan sind die Flächen 
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mit zu erwartender mischgebietstypischen Vorbelastung von bis zu 46 dB(A) nachts gekenn-

zeichnet. Mit den prognostizierten Lärmwerten werden die Orientierungswerte der DIN 18005 

für Mischgebiete eingehalten. Weitere Festsetzungen sind damit nicht notwendig. 

Eine ausführliche Beschreibung der Belange des Immissionsschutzes Lärm sind der Begrün-

dung zum Bebauungsplan sowie dem Immissionsschutzgutachten zu entnehmen (DREES & 

HUESMANN STADTPLANER PARTGMBB 2020a, AKUS AKUSTIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2019). 

In den Grenzbereichen der Stellplätze für die Mehrfamilienhäuser mit privaten Gärten sind zum 

Schutz der Anwohner an zwei Stellen (am nördlichen sowie südlichen Grundstück der für 

Mehrfamilienhäuser) im Plangebiet Lärmschutzwände vorgesehen.  

Im Hinblick auf den Gewerbelärm werden die Immissionsrichtwerte und zulässigen Spitzenpe-

gel für allgemeine Wohngebiete auf allen überbaubaren Flächen tags und nachts eingehalten. 

Während der Bauzeit kommt es durch den Einsatz von Baufahrzeugen und durch den Schwer-

lastverkehr vorrübergehend zu Beeinträchtigungen in Form von Lärm und Staub. Diese Be-

einträchtigungen sind temporär, erstrecken sich aufgrund der Größe des Plangebietes aller-

dings auf einen längeren Zeitraum.  

Während der Erntezeit kann es jährlich zu erhöhtem landwirtschaftlichem Verkehr und damit 

verbunden zu erhöhten Beeinträchtigungen in Form von Lärm und Staub kommen. Durch Dün-

gearbeiten kann es kurzfristig/temporär zu einem erhöhten Auftreten von Geruchsimmissionen 

kommen. Diese temporären Beeinträchtigungen sind aufgrund der ländlichen Lage für jeden 

Bewohner des geplanten Wohngebietes im Vorfeld zu erwarten und hinzunehmen. An dieser 

Stelle gilt das nachbarrechtliche Rücksichtnahmegebot. 

Geruchsbelastungen 

Durch die landwirtschaftlichen Betriebe im Umland kommt es im Nordosten des Plangebietes 

zu Geruchsbelastungen von 11-12 % der Gesamtjahresstunden. Gemäß Auslegungshinwei-

sen der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) können für den Übergang von Wohngebieten 

zum landwirtschaftlich genutzten Außenbereich Immissionswerte zwischen 10 bis 15 % (der 

Gesamtjahresstunden) festgesetzt werden. Ein solcher Bereich ist im Bebauungsplan im Os-

ten eingetragen und als solcher gekennzeichnet (SPLITTHÖVER UND JUNGEMAN 2020). 15 % 

der Geruchsstundenhäufigkeiten entsprechen dem Richtwert für Dorfgebiete. Verstärkte Ge-

ruchsimmissionen, die gegebenenfalls vereinzelt als belästigend eingestuft werden können, 

aber nie gesundheitsgefährdend sind, sind je nach Wetterlage in diesem Bereich zu erwarten 

(AKUS AKUSIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2020, DREES & HUESMANN STADTPLANER PARTGMBB 

2020a). „Eine Geruchsbelastung dieser Größenordnung kann von der planenden Stadt im 
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Rahmen ihres Abwägungsprozesses als zumutbar erachtet werden, sofern wichtige städte-

bauliche Gründe für die Wohnnutzung dieser höher als idealtypisch belasteten Flächen vorlie-

gen. Die rechtliche Sicherung dieser Geruchsbelastung bei gleichzeitiger Nutzungsfestset-

zung „allgemeines Wohngebiet (WA)“ wäre dann vom Grundsatz her möglich, so dass die 

zukünftigen Bewohner des in Rede stehenden Plangebiet-Bereiches keine Wohngebiets-

Werte (erfolgreich) einfordern können. Zudem würden die vorhandenen landwirtschaftlichen 

Betriebe dann keine Einschränkungen in Bezug auf ihr Geruchs-Immissions-Verhalten durch 

die neue Wohnbebauung erfahren. Damit wären auch die Interessen der vorhandenen land-

wirtschaftlichen Betriebe in diesem Planverfahren angemessen berücksichtigt worden“ (AKUS 

AKUSIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2020).“  

Im restlichen Plangebiet tritt eine Geruchs-Gesamtbelastung zwischen 5 % und 10 % der Jah-

resstunden auf, was eine Einhaltung der Immissionswerte der GIRL für Wohngebiete (10 %) 

bedeutet. 

Die umliegenden Straßen werden von den in der Umgebung befindlichen Landwirten als Zu-

fahrtsstraßen zu ihren landwirtschaftlichen Flächen genutzt. Temporär, während der Ernte- 

und Düngearbeiten, kann es zu erhöhten landwirtschaftlichen Verkehren sowie erhöhten Ge-

ruchsimmissionen kommen. Grundsätzlich gilt an dieser Stelle das nachbarrechtliche Rück-

sichtsnahmegebot, weshalb spätere Grundstückseigentümer im Plangebiet die Beeinträchti-

gungen, die mit Ernte- und Düngearbeiten verbunden sind, hinzunehmen haben. Im Bebau-

ungsplan wird daher darauf hingewiesen, dass diese Immissionen allgemein zulässig und hin-

zunehmen sind. 

Sichtbeziehungen 

Zum geplanten Wohngebiet ergeben sich Sichtbeziehungen, die vor allem für die Bewohner 

der Gebäude im Umfeld relevant sind.  

Die Sichtbeziehungen zum Plangebiet, ausgehend von der südlich und westlich gelegenen 

Wohnbebauung, sind bereits durch die vorhandene stark befahrene Oesterweger Straße (im 

Westen) und die Hesselteicher Straße (im Süden) gestört. Der Blick auf Ackerflächen mit ein-

zelnen Höfen in der Landschaft wird künftig durch das geplante Wohngebiet versperrt. Für die 

im nördlichen Umfeld des Plangebiets befindlichen Höfe verändert sich der Blick in Richtung 

Süden, indem der Stadtrand von Harsewinkel um ca. 300 m näher an die Höfe heranrückt. Im 

nördlichen Plangebiet sind zur Förderung der Einbindung in die freie Landschaft Festsetzun-

gen zur Anlage von Grünstrukturen im Bereich des nördlichen Plangebietsrandes getroffen, 

sodass der Blick auf das geplante Wohngebiet künftig eingeschränkt wird (vgl. Kap. 5.3.1).  
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Durch die stark befahrene Oesterweger Straße sowie die Hesselteicher Straße bestehen be-

reits im Vorfeld Beeinträchtigungen der Sichtbeziehungen. 

Erholungsnutzung 

Im Plangebiet verlaufen bisher keine Fuß- und Radwege. Eine grundsätzliche Beeinträchti-

gung der Naherholungsfunktion ist durch das Vorhaben nicht gegeben.  

Im Plangebiet wird im Bereich der geplanten Grünanlange eine Aufenthaltsfläche mit verschie-

denen Funktionen (Quartierplatz, Spielplatz, Begegnungsfläche, Treffpunkt) sowie Wegever-

bindungen geschaffen, die der Erholungsnutzung dienen sollen.  

Gefährdungen 

Altlasten sind im Bereich des Plangebietes nach heutigem Stand nicht bekannt.  

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

werden bei Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Begrünung des 

Plangebietes als mittel angesehen aber nicht als erheblich eingestuft. Durch die Entwicklung 

eines Wohnbaugebietes wird dem hohen Bedarf an Wohngrundstücken im Bereich der Stadt 

Harsewinkel Rechnung getragen.  

2.3.8 Schutzgut Kultur- und Sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Kulturlandschaft „Ostmünsterland“. 

Es befindet sich weder in einer Fläche mit potentiell bedeutsamen Sichtbeziehungen zu raum-

wirksamen Objekten noch in einem bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich aus den Fachsich-

ten Archäologie, Denkmalpflege sowie Landschafts- und Baukultur (LWL 2017).  

Da etwa 500 m südöstlich des Plangebietes Reste der frühmittelalterlichen Siedlung des 9. bis 

11. Jahrhundert dokumentiert sind, können nach jetzigem Kenntnisstand auch im Bereich 

nördlich des Abrocksbachs archäologische Siedlungsspuren nicht ausgeschlossen werden. 

Vor Beginn der Bau- und Erschließungsarbeiten sind deshalb entsprechende Prospektionen 

seitens einer archäologischen Fachfirma notwendig, die mit der LWL-Archäologie für Westfa-

len, Außenstelle Bielefeld, abzustimmen sind. Sollten bei den Bodeneingriffen bislang unbe-

kannte Bodendenkmäler gefunden werden, sind diese unverzüglich dem LWL – Archäologie 

oder der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Harsewinkel zu melden (siehe Kap. 5.3.4).  

Durch die Entwicklung einer Wohnbaufläche werden großflächig landwirtschaftlich genutzte 

Flächen beansprucht. Diese Flächen stehen somit als Produktionsflächen nicht mehr zur Ver-

fügung.  



UMWELTBERICHT  
ZUR AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 81 „OLDEN HOF“ STADT HARSEWINKEL 

38 

 

Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Kultur- und Sonstigen Sachgüter werden als gering 

und bei Durchführung der von Maßnahmen (Prospektionen der Fläche) nicht erheblich einge-

stuft.  

2.3.9 Auswirkungen von Licht, Wärme, Strahlung, Erschütterung, Belästigung 

Es kommt temporär zur Zunahme der Lichtemissionen während der Bauphase sowie dauer-

haft durch die Innen- und Außenbeleuchtungen der Gebäude, Straßenbeleuchtung sowie 

durch den Verkehr der an- und abfahrenden Autos.  

Die vorhandene Wohnbebauung westlich des Plangebietes wird zum größten Teil durch den 

Lärmschutzwall zum Plangebiet abgeschirmt. Im Norden ist eine öffentliche Grünfläche zur 

Eingrünung vorgesehen, die ebenfalls eine abschirmende Wirkung erzielt. 

Im Rahmen der Wohnnutzung ergeben sich zudem Emissionen in Form von Wärme, die je-

doch voraussichtlich keine schädlichen Ausmaße annehmen oder negativ auf angrenzende 

Bereiche oder das Wohngebiet selbst wirken. 

Mit der Erhöhung von Strahlung ist im Rahmen der geplanten Nutzungen nicht zu rechnen, da 

keine Funkmasten, Hochspannungsleitungen oder ähnliche Anlagen errichtet werden oder in-

nerhalb des Plangebietes verlaufen. 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich landwirtschaftliche Anlagen mit Tierhaltung. Ein 

Geruchsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet (im Nordosten) eine Geruchs-

stundenhäufigkeit von maximal 12 % auftritt. Die Gesamtbelastung überschreitet damit den 

maximal zulässigen Immissionswert von 10 % für die Geruchsstundenhäufigkeit in Bezug auf 

Allgemeine Wohngebiete (AKUS AKUSIK UND SCHALLTECHNIK GMBH 2020). Mit 12 % liegt der 

Immissionswert innerhalb der vorgegebenen Skala für Dorfgebiete (bis 15 %). In den Ausle-

gungshinweisen der Geruchsimmissionsrichtlinien wird darauf hingewiesen, dass in Über-

gangsbereichen von Außenbereichen hin zur geschlossenen Wohnbebauung eine Bildung 

von Zwischenwerten möglich ist, vor allem dann, wenn es sich um Immissionen aus Tierhal-

tungsanlagen handelt. Der Immissionswert für Dorfgebiete sollte dabei jedoch nicht überschrit-

ten werden (DREES & HUESMANN STADTPLANER PARTGMBB 2019a). In der Planzeichnung wird 

das Plangebiet als solcher Übergangsbereich gekennzeichnet, wodurch Werte bis 15 % der 

Geruchsstundenhäufigkeiten zumutbar sind (SPITTHÖVER UND JUNGEMANN 2020). 

Erschütterungen können sich temporär während der Bauphase einstellen. Durch eine fachge-

rechte Bauausführung müssen diese vermieden werden, um keine Schäden an vorhandener 

Bausubstanz hervorzurufen (siehe Kap. 5.1).  

Weitere Beeinträchtigungen bzw. Belästigungen für angrenzende Bereiche oder das Plange-

biet selbst konnten nach derzeitigem Wissenstand nicht ermittelt werden. 
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2.3.10 Art und Menge der erzeugten Abfälle 

Die Art und Menge der erzeugten Abfälle entsprechen voraussichtlich den Standardwerten, 

die innerhalb eines Wohngebietes anfallen. Bei Einhaltung der aktuellen technischen Stan-

dards sind durch das stringente System der Abfallentsorgung keine umweltrelevanten Auswir-

kungen zu erwarten. Konsequenzen auf das Plangebiet durch die erzeugten Abfälle sind nicht 

zu erwarten.  

2.3.11 Kumulierung mit benachbarten Gebieten 

In der Umgebung des Geltungsbereiches sind keine weiteren Bauvorhaben bekannt. Eine Ku-

mulierung von Auswirkungen mit benachbarten Gebieten ist demnach nicht abzusehen. 

(STADT HARSEWINKEL 2020).  

2.3.12 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die eingesetzten Techniken und Stoffe entsprechen dem aktuellen Stand. Es ergeben sich 

keine Auswirkungen. 
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2.3.13 Tabellarische Zusammenfassung der Umweltauswirkungen der Planung 

Tabelle 2: Umweltauswirkungen der Planung auf die Schutzgüter. 

Schutzgut mögliche Umweltauswirkungen Grad der  
Beeinträchtigung 

Erheblichkeit der  
Beeinträchtigung 
(bei Beachtung 

von Maßnahmen)  

Fläche  Verlust von Fläche durch direkte Inan-
spruchnahme 
 

hoch erheblich 

Tiere, Pflan-
zen, Biologi-
sche Vielfalt 

 Lebensraumentwertung durch Flächen-
verlust 

 Lebensraumentwertung durch Lärm und 
Licht 

 Baubedingte Störungen 

gering unerheblich 

Boden 
 

 Versiegelung von  teilweise schutzwürdi-
gem Boden und Verlust der natürlichen 
Bodenfunktion 

 Verunreinigungen des Bodens und des 
Grundwassers 

 Verdichtungen während der Bauphase 

 Veränderung des Standortes, der  
Habitateigenschaften, des Arteninventars 
und der Bodenorganismen 

hoch erheblich 

Landschaft 
 

 Bebauung einer unversiegelten Freifläche 
am Ortsrand 

 Keine Inanspruchnahme hochwertiger 
Bestandteile 

gering unerheblich 

Mensch, 
menschliche 
Gesundheit 
und Bevölke-
rung 

 Entstehung von Staub und Lärm während 
der Bauphase 

 Entstehung von Staub und Lärm während 
Erntezeit 

 Gelegentliche Geruchsbelastungen 

 Veränderung der Sichtbeziehungen 

mittel unerheblich 

Wasser 
 

 Verlust von Versickerungsfläche 

 Mögliche Verunreinigungen des Grund-
wassers 

mittel unerheblich 

Klima und 
Luft 
 

 Anreicherung der Luft mit Staub und Ab-
gasen während der Bauphase 

 Emissionen aus Verkehr und Wohnflä-
chen 

 Erweiterung des Siedlungsklimas 

 Verlust von Kaltluftentstehungs- und 
Durchlüftungsfläche 

 Nächtliche Überwärmung 

mittel unerheblich 

Kultur- und       
Sachgüter 

 Nach aktuellem Stand sind keine  
Kultur- und Sachgüter vorhanden 

 Zerstörung und Beschädigung bislang 
verborgener Güter (z.B. Bodendenkmä-
ler) durch die Bautätigkeit 

gering unerheblich 
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3 Wechselwirkungen 

Die Schutzgüter stehen in Wechselwirkungen zueinander und können teilweise nicht vollstän-

dig getrennt voneinander betrachtet werden. Die im Falle der Planung auftretenden Beziehun-

gen wurden deshalb bei der Betrachtung der jeweiligen Schutzgüter erwähnt und bewertet. So 

kann z.B. aus einer zusätzlichen, baubedingten Verdichtung des Bodens (Auswirkung für das 

Schutzgut Boden) auch eine verminderte Versickerung von Niederschlägen und somit eine 

Abnahme der Grundwasserneubildung resultieren (Schutzgut Wasser). Darstellungen dieser 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern befinden sich in der vorangegangenen Be-

trachtung der einzelnen Güter. 

4 Ermittlung des Kompensationsbedarfs, Eingriffs-/Ausgleichsbi-

lanzierung 

4.1 Kompensationsbedarf Biotope 

Durch die Erschließung und Bebauung des Plangebietes kommt es zu einem Eingriff in Natur 

und Landschaft im Sinne des §1a BauGB, der entsprechend auszugleichen ist. Anhand der 

Gegenüberstellung der Biotoptypen des Bestands vor dem Eingriff und denen der Planung 

lässt sich der Eingriff hinsichtlich der Biotope ermitteln (LANUV NRW 2008).  

Die Eingriffsbewertung und -bilanzierung erfolgte auf der Grundlage der „numerischen Bewer-

tung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ (LANUV NRW 2008a). In den Abbildung 

15 und 16 sind die Biotoptypen des Bestandes sowie der Planung und in Tabelle 3 die Bilan-

zierung des Vorhabens dargestellt.  

Die Flächen im Bereich des Plangebietes werden momentan intensiv landwirtschaftlich bewirt-

schaftet. Im Zuge der Bebauung werden diese Flächen beansprucht und in eine andere Nut-

zung überführt. Als Zielbiotoptypen ergeben sich im Bereich der Wohnbauflächen vor allem 

versiegelte Flächen (Gebäude, Verkehrswege) sowie Haus- und Nutzgärten.  

Gemäß dem Bebauungsplan Nr. 81 „Olden Hof“ und der zugehörigen Begründung wurden in 

der Bilanzierung allgemeine Wohngebiete, Stellplatzflächen, eine Erschließungsstraße durch 

das Wohngebiet, Fuß- und Radwege, zwei Lärmschutzmauern sowie festgesetzte Grünflä-

chen mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen bilanziert. Die Grünflächen dienen vor allem 

der Durchgrünung des Plangebietes und beinhalten vor allem Pflanzungen auf den Privat-

grundstücken, eine Eingrünung des Plangebietes in nördliche Richtung und öffentliche Grün-

flächen im Westen (mit der Zweckbestimmung: Regenrückhaltung) sowie im Zentrum des 

Wohngebietes (Zweckbestimmung: Spielplatz). 
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Die Gestaltung der Stellplätze, Zufahrten sowie Fuß- und Radwege sind nicht näher beschrie-

ben, sie werden daher in der Bilanzierung als versiegelte Flächen gewertet. Bei den nicht nä-

her beschriebenen Grünflächen wird mit dem Biotopwert 2 für Intensivrasen bilanziert. 

Für das allgemeine Wohngebiet wurde eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Da 

nach § 19 (4) BauNVO die zulässige Grundfläche um bis zu 50 % auf höchstens 0,8 über-

schritten werden darf, wird hier von einer GRZ von 0,6 und somit von einer Versiegelung von 

60% des Wohngebietes ausgegangen. Für die nicht überbaubare Grundstücksfläche (40%) 

des Wohngebietes wurde die Anlage von Zier- und Nutzgarten (mit heimischen Gehöl-

zen > 50 %) kalkuliert. Die Zier- und Nutzgärten werden aufgrund der Festsetzung „heimische 

Gehölze ≥ 50 %“ und der Vorgabe, dass ein heimischer Strauch bzw. Obstbaum oder Baum 

3. Ordnung gepflanzt werden muss, mit dem Biotopwert 3 bilanziert. Am nördlichen Rand des 

Plangebietes ist eine 5 m breite „Anpflanzungsfläche“, als öffentliche Grünfläche festgesetzt. 

Die Anpflanzungsfläche ist als dreireihige Hecke mit Überhältern im Bebauungsplan festge-

setzt und wird mit dem Biotopwert 6 bilanziert. Der Lärmschutzwall (öffentliche Grünfläche) ist 

ebenfalls mit Begrünung durch eine dreireihige Hecke mit Überhältern festgesetzt. 

Im Hinblick auf den Planungszustand wird auf die Darstellung und Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes verwiesen. 

Im Zuge der Planumsetzung ergibt sich ein Defizit von 36.868 Biotoppunkten. Der durch die 

Planungen zu erwartende Eingriff kann durch eine Teilfläche aus der anerkannten Kompensa-

tionsfläche Gemarkung Harsewinkel, Flur 16, Flurstücke 26, 79, 81, 82 ausgeglichen werden. 

In dieser externen Fläche des städtischen Kompensationsflächenpools wurden durch die „Na-

turnahe Renaturierung des Loddenbaches mit Sekundäraue“ ausreichend Punkte generiert. 
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Abbildung 15: Biotoptypen des Bestandes (Kartengrundlage GEOBASIS NRW 2019). 

 

Abbildung 16: Biotoptypen der Planung (Kartengrundlage GEOBASIS NRW 2019). 
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Tabelle 3: Bilanzierung 

  

4.2 Kompensationsbedarf Boden 

Es wird schutzwürdiger Boden beansprucht. Bei unvermeidbaren Eingriffen in schutzwürdige 

Böden durch Flächenneuinanspruchnahme ist zur Bewältigung der Folgen des Eingriffs aus 

bodenschutzfachlicher Sicht ein bodenfunktionsbezogener Ausgleich erforderlich.  

Bei dem Bauvorhaben werden insgesamt 3,7 ha Boden versiegelt bzw. durch die Anlage von 

Regenrückhaltebecken und Lärmschutzwall verändert. 1,48 ha dieser Fläche sind schutzwür-

dige Böden mit einer sehr hohen Funktionserfüllung als Archiv der Kulturgeschichte. Es sind 

Plaggeneschen mit humosen Auflagen > 60 cm auf Feinsanden (siehe Kap. 2.3.3). 

Durch die Umsetzung des Vorhabens geht die Funktion als Archiv der Kulturgeschichte auf 

diesen Flächen verloren. Der Verlust dieser Kulturgeschichte ist nicht auszugleichen. Im wei-

teren Verfahren muss hinsichtlich des Bodenschutzes einerseits und der städtebaulichen Ziele 

andererseits abgewogen werden. 

Eine kleinflächige Maßnahme zur Sicherung eines Plaggenesches als Archiv der Kulturge-

schichte wird in Kap. 5.3.3 vorgeschlagen. 
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5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

der nachteiligen Auswirkungen 

5.1 Überwachungsmaßnahmen 

Die sachgerechte Ausführung der Bauarbeiten muss während der gesamten Arbeiten gewähr-

leistet werden, um schädliche Umweltauswirkungen zu vermeiden.  

Ebenso sind die Arbeiten zur Entsorgung von Abfällen inklusive dem während der Bauarbeiten 

anfallendem Bodenmaterial fachgerecht auszuführen.  

5.2 Verminderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in die Schutzgüter Mensch, Tiere / 

Pflanzen, Boden, Wasser, Klima / Luft, Orts- und Landschaftsbild, Kultur- und sonstige Sach-

güter sind im Folgenden aufgeführt. Dies folgt dem gesetzlichen Auftrag gemäß § 1a Abs. 3 

BauGB in Bezug auf § 18 Abs. 1 BNatSchG. 

5.2.1 Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Es sind Lärmschutzmaßnahmen im Plangebiet erforderlich. Diese sind ausführlich in der Be-

gründung zum Bebauungsplan beschrieben (DREES & HUESMANN STADTPLANER PARTGMBB 

2020a).  

Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderungen 

auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 1 

Landesbodenschutzgesetz NRW unverzüglich zu verständigen. In diesem Fall behält sich die 

Untere Bodenschutzbehörde weitere Auflagen vor.  

Werden bei Tiefbauarbeiten Anzeichen fester, flüssiger oder gasförmiger Kontamination fest-

gestellt oder Gegenstände aufgefunden, die möglicherweise Kampfmittel bzw. Kampfmittel-

rückstände sein können, so sind unverzüglich die Abteilung Bürger- und Ordnungsangelegen-

heiten und/oder der Staatlicher Kampfmittelräumdienst zu informieren. 

5.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt 

Artenschutz 

Die direkte Tötung von Bodenbrütern und anderen europäischen Vogelarten durch das Über-

bauen von landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie durch das Entfernen von Gehölzen muss 

vermieden werden, indem diese Arbeiten außerhalb der Hauptbrutzeit (15. März bis 31. Juli) 

durchgeführt werden. Baumfällungen und Gehölzschnitt sind im Zeitraum vom 1. März bis 30. 
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September nur in Ausnahmefällen zulässig und dürfen nur unter Einbeziehung eines Experten 

durchgeführt werden. 

Die Beleuchtung des Wohngebietes könnte sich störend auf nachtaktive Insekten und Fleder-

mäuse auswirken. Durch die meist hohen Temperaturen an Außenlampen erleiden nachtak-

tive Fluginsekten, die vom Licht angelockt werden, häufig Verbrennungen oder werden getötet. 

Die dadurch entstehenden Verluste für die lokalen Populationen der betroffenen Arten sind 

durchaus erheblich (SCHMID et al. 2012). Die Konzentration der Insekten um diese zusätzli-

chen Lichtquellen beeinflusst wiederum die Fledermäuse, die weniger Insekten in den umlie-

genden Jagdhabitaten erbeuten können. Einige Fledermausarten meiden außerdem das Licht 

herkömmlicher Straßenbeleuchtung. Von einer Beleuchtung in Fledermaushabitaten ist dem-

nach generell abzusehen. Falls diese jedoch unumgänglich ist, gibt es Alternativen zur her-

kömmlich warm-weiß strahlenden Laterne. Um die Lichtimmissionen im zukünftigen Plange-

biet so gering wie möglich zu halten, soll die Beleuchtung zweckdienlich gehalten werden. 

In Bezug auf SCHMID et al. (2012) ergeben sich für die Beleuchtung folgenden Empfehlungen: 

 Beleuchtung nur an Orten, wo sie gebraucht wird  

Nicht frequentierte Bereiche müssen auch nicht beleuchtet werden. 

 Beleuchtung nicht länger als notwendig  

Durch Bewegungsmelder und Dimmer kann nicht nur Energie sondern auch 

Lichtimmission gespart werden. 

 Begrenzung des Lichtkegels auf den zu beleuchtenden Bereich 

Die Beleuchtung sollte ausschließlich von oben erfolgen und so abgeblendet werden, 

dass kein direktes Licht zu den Seiten ausgestrahlt wird. Horizontales Licht lockt In-

sekten schon von Weiten an und verstärkt somit die Gefahr der Verbrennung und 

Irritation. Es empfiehlt sich, zusätzliche Lichtpunkte einzurichten, wenn dadurch 

Streulicht und Blendung vermieden werden können. 

 Auswahl von insektenfreundlichen Lampen und Leuchtmitteln 

Es wird empfohlen, abgeschirmte Außenleuchten mit geschlossenem Gehäuse zu 

verwenden. Das Tötungsrisiko von Insekten, die sich in den Lampen verirren, wird 

dadurch minimiert. Um Verbrennungen der Insekten zu vermeiden, sollen die Leucht-

mittel nicht heller und wärmer sein als unbedingt nötig. Als insektenfreundlich gelten 

Leuchtmittel, die möglichst wenig Strahlung im kurzwelligen und UV-Bereich des 

Farbspektrums abstrahlen. Eine Temperatur von 60°C sollte nicht überschritten wer-

den. Es können beispielsweise Natrium-Niederdrucklampen in sensiblen Naturräu-

men oder Natrium-Hochdrucklampen sowie warmweiße LEDs eingesetzt werden. 
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5.2.3 Schutzgüter Boden und Wasser 

Gemäß § 1 BBodSchG sind bei Einwirkungen auf den Boden Beeinträchtigungen seiner na-

türlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 

wie möglich zu vermeiden.  

Im Bebauungsplan wird daher ein entsprechender Hinweis aufgenommen, dass im Zuge der 

Umsetzung folgende Maßnahmen zum Bodenschutz zu beachten sind:  

 Sachgerechter Umgang mit Schadstoffen, die eine Beeinträchtigung des Grundwas-

sers und des Bodenhaushalts herbeiführen könnten, z. B. Betriebsstoffe für die ein-

gesetzten Baumaschinen  

 Abtrag und Lagerung von Oberboden sowie von Unterboden, der für Vegetationszwe-

cke vorgesehen ist, unter Beachtung der DIN 18915 sowie der ZTVLa-StB05 (Zusätz-

liche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im 

Straßenbau)  

 Vermeidung eines möglichen Schadstoffeintrags in den Boden durch gebündelte Ab-

führung und Reinigung der Straßenabwässer  

 Rekultivierung verdichteter Bereiche nach Beendigung der Bauarbeiten durch Tieflo-

ckerung und ggf. durch eine Zwischenansaat mit Leguminosen.  

Sollten unabhängig davon im Rahmen von Baumaßnahmen bzw. Erdarbeiten Auffälligkeiten 

auftreten, die auf bisher noch nicht entdeckte Kontaminationen hindeuten, wird als Sicherheits-

hinweis darauf hingewiesen, dass umgehend die zuständige Kreisverwaltung zu verständigen 

ist und die Arbeit umgehend einzustellen sind. 

Grundsätzlich sind bei den Bodenarbeiten die Regelungen der DIN 19731 „Verwertung von 

Bodenmaterial“ zu beachten und die Vorgaben des BBodSchG und der BBodSchV einzuhal-

ten. Zur Minimierung des Eingriffs in den Boden müssen Beeinträchtigungen so weit wie mög-

lich vermieden werden (LABO 2009, BVB 2013): 

 Boden- und Grundwasserverunreinigungen durch Maschinen- und Baufahrzeugeinsatz 

z. B. durch Treib- und Schmierstoffe sind durch eine fachgerechte Bauausführung (bei-

spielsweise Betankung der Baufahrzeuge an geeigneter Stelle außerhalb des Plange-

bietes) zu vermeiden. 

 Die Bauarbeiten sind möglichst flächenschonend durchzuführen, um Verdichtungen auf 

angrenzenden, nicht versiegelten Flächen zu vermeiden. Betriebsflächen sollen mög-

lichst klein gehalten werden, jedoch ausreichende Dimensionen erhalten, um den stö-

rungsfreien Bauablauf zu sichern ohne ungeschützten Boden zu beanspruchen. Ist die 

Einrichtung einer Baustraße notwendig, sind hier ebenfalls Maßnahmen zur Vermeidung 
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von Bodenverdichtungen zu treffen. Die geplanten Einrichtungen müssen grundsätzlich 

die aufgetragenen Lasten für den darunter liegenden Boden schadlos und dauerhaft auf-

nehmen und dürfen nicht zu einem Schadstoffeintrag und zu einer Vermischung mit an-

stehendem Boden führen. 

 Nach Möglichkeit sollen bodenschonende Geräte wie Kran, Seilbagger (Dragline), Rau-

pendumper etc. statt Radfahrzeugen zum Lastentransport eingesetzt werden. Die Größe 

ist der Maßnahmengröße anzupassen. Vorgaben zu Baugeräten und Laufwerken sowie 

den maximalen Bodendrücken sind zu berücksichtigen, sodass nach Bauabschluss 

noch ein funktionstüchtiges Bodengefüge vorliegt oder ohne großen Aufwand wieder-

herstellbar ist.  

 Beim Befahren der Böden sind darüber hinaus die Witterungsverhältnisse zu berück-

sichtigen. Beispielsweise sind trockene Böden in der Regel tragfähiger und weniger ver-

dichtungsanfällig. Nach Bauende sind Verdichtungen im Unterboden vor dem Auftrag 

des Oberbodens zu beseitigen.  

 Während der Bauphase sind sowohl etwaige Dränwässer als auch Grund- und Nieder-

schlagswasser im notwendigen Umfang aus dem Baufeld geregelt abzuleiten.  

 Die Verwertung des anfallenden Bodenaushubs muss ordnungsgemäß und schadlos 

erfolgen. Die Regelungen des BBodSchG sind zu beachten. Dazu zählt u.a., dass kein 

Boden auf Flächen aufgetragen werden soll, die die Bodenfunktionen im besonderen 

Maße erfüllen. Durch den Bodenauftrag darf keine zusätzliche Beeinträchtigung entste-

hen. Die Mächtigkeit ist anhand bodenschutzfachlicher Kriterien zu bestimmen. Bei der 

Ausbringung müssen ebenfalls bodenschonende Ausbringungsverfahren zum Einsatz 

kommen. Auch eine eventuell notwendige Zwischenlagerung des Bodens muss be-

stimmten Anforderungen genügen, die BBodSchV und die DIN 19731 sind zu beachten. 

Dazu zählen insbesondere die Vermeidung von Vermischung, Vernässung, Wasserstau 

und Verdichtung sowie Begrünung der Mieten bei längeren Standzeiten. 

 Die Gestaltung der geplanten Regenrückhaltebecken sollte möglichst naturnah erfolgen.  

 Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenverände-

rungen auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere Bodenschutzbehörde ge-

mäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW unverzüglich zu verständigen. In die-

sem Fall behält sich die Untere Bodenschutzbehörde weitere Auflagen vor.  

Außerdem wird empfohlen, dass die Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und von Fuß- und 

Radwegen so auszuführen ist, dass das auf den jeweiligen Flächen anfallende Niederschlags-

wasser dort weitestgehend versickern kann.  
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5.2.4 Kultur- und sonstige Sachgüter 

In der Vergangenheit wurden etwa 500 m südöstlich des Plangebietes Reste der frühmittelal-

terlichen Siedlung des 9. bis 11. Jahrhundert dokumentiert. Aufgrund dieser Funde kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass auch nördlich des Abrockbaches archäologische Siedlungsspu-

ren vorhanden sind. Deshalb sind im geplanten Baugebiet mehrere Suchschnitte von einer 

archäologischen Fachfirma in Absprache mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 

Bielefeld, anzulegen. Die entsprechenden Erkundungen und Erfassungen werden vor Beginn 

der Erschließungsarbeiten durchgeführt. 

Die Entdeckung von Bodendenkmälern bzw. archäologischen Befunden oder Funden ist der 

Unteren Denkmalbehörde der Stadt Harsewinkel (Tel.: 05247 - 935 139) oder dem LWL - Ar-

chäologie für Westfalen / Außenstelle Bielefeld (Tel.: 0251 591 8961) unverzüglich anzuzeigen 

und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten 

(§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von der Denkmalbehörde 

freigegeben wird. 

5.3 Kompensationsmaßnahmen 

Bei Eingriffen ist grundsätzlich nach dem Prinzip „Vermeidung – Minimierung – Kompensation 

– Ersatzzahlung“ gemäß § 15 BNatSchG vorzugehen. Die Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen sind im Kapitel 5.3 beschrieben.  

Die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen hat zum Ziel, den Eingriff so weit wie mög-

lich auszugleichen. Als Ausgleich für zerstörte oder negativ beeinflusste Lebensräume sollen 

aktuell weniger wertvolle Bereiche durch entsprechende Maßnahmen aufgewertet werden. 

Diese Flächen können dann Funktionen übernehmen, die in Folge des Eingriffs an anderer 

Stelle verloren gegangen sind. Ein Eingriff wird als ausgeglichen angesehen, wenn keine Be-

einträchtigungen auf den Naturhaushalt mehr zu erwarten sind. Die funktionale Differenzierung 

von Ausgleich und Ersatz ist oft nicht eindeutig. Man verwendet deshalb den Terminus der 

Kompensationsmaßnahme. Kompensationsmaßnahmen zeichnen sich aus durch einen en-

gen räumlichen, funktionalen und zeitlichen Bezug zu den beeinträchtigten Funktionen und 

Werten des Naturhaushaltes (KÖPPEL et al. 1998).  

5.3.1 Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Anpflanzung einer Wildstrauchhecke an der nördlichen Plangebietsgrenze  

Die Anpflanzungsflächen sind wie folgt zu gestalten: Innerhalb der Anpflanzungsflächen ist 

eine dreireihige Hecke aus heimischen, standortgerechten Arten zu pflanzen. Die Sträucher 
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sind dreireihig, in einem mittleren Pflanzabstand von 1,50 x 1,50 m untereinander anzupflan-

zen. Zur vertikalen Gliederung sind Bäume 2. Ordnung als Heister in einem Abstand von min-

destens 8,00 m innerhalb der Pflanzflächen anzuordnen. Als Mindestpflanzqualität sind einmal 

verpflanzte Sträucher mit einer Mindesttriebzahl von vier Trieben und einer Höhe von 

60 – 80 cm zu wählen. Die Bäume 2. Ordnung sind als Heister in einer Mindestpflanzqualität 

mit einer Stammhöhe von mindestens 1,50 m und einem Stammumfang von mindestens 

16 – 18 cm zu wählen. Die Fertigstellungspflege ist gemäß DIN 18916 auszuführen. Die fest-

gesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens innerhalb der ersten Pflanzperiode nach Been-

digung der Baumaßnahme anzulegen. 

Für die Anpflanzung sind nur heimische, standortgerechte Gehölze zu verwenden. Dazu zäh-

len als Sträucher: Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium), Gemeine Hasel (Corylus avel-

lana), Gemeiner Faulbaum (Rhamnus frangula) und als Bäume der 2. Ordnung: Eberesche 

(Sorbus aucuparia), Vogelkirsche (Prunus avium) und Salweide (Salix caprea). 

Die Anpflanzungen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Ein Ausfall ist durch Neupflan-

zungen mit gleichartigen bodenständigen Gehölzen zu ersetzen (DREES & HUESMANN STADT-

PLANER PARTGMBB 2020a). 

Kompensationsmaßnahmen für Biotope wirken sich im Vergleich zur momentanen intensiven 

Ackernutzung positiv auf die natürlichen Bodenfunktionen aus. So wird sich auf diesen Flächen 

durch eine geringere mechanische Belastung eine Erhöhung der Niederschlagsinfiltration, 

Steigerung der Wasserspeicherkapazität, Verbesserung der Durchwurzelbarkeit und Verbes-

serung der Regler- und Speicherfunktion einstellen. Im Bereich der Grünflächen im Plangebiet 

ergibt sich somit einer Verbesserung der Bodenfunktionen.  

Für die Bepflanzung des Lärmschutzwalls gelten die gleichen Gestaltungsvorgaben wie für die 

oben beschriebene Anpflanzungsfläche. 

5.3.2 Externe Kompensationsmaßnahmen 

Nach derzeitigem Planungsstand ergibt sich bei Umsetzung der Planung eine negative Bilanz 

von 36.868 Biotopwertpunkten. Der erforderliche Ausgleich kann auf einer externen Fläche 

des städtischen Kompensationsflächenpools durchgeführt werden. Dort sind durch die „Natur-

nahe Renaturierung des Loddenbaches mit Sekundäraue“ (der anerkannten Kompensations-

fläche Gemarkung Harsewinkel, Flur 16, Flurstücke 26, 79, 81, 82) ausreichend Biotoppunkte 

für einen Ausgleich generiert. Das Punktedefizit kann mit einer Teilfläche dieser anerkannten 

Kompensationsfläche ausgeglichen werden. 
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5.3.3 Kompensationsmaßnahmen für Boden 

Insgesamt sind Kompensationsmaßnahmen für 1,48 ha schutzwürdigem Boden zu leisten. 

Der Boden hat eine sehr hohe Funktionserfüllung als Archiv der Kulturgeschichte. Diese Funk-

tion als Archiv der Kulturgeschichte geht durch das Vorhaben an diesem Standort verloren und 

kann nicht anderweitig/anderenorts ausgeglichen werden. 

Anlass für die Planung ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Orts-

teil Harsewinkel. Für die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung stehen kaum bis keine Flä-

chen mit geringwertigeren Bodentypen zur Verfügung. Nutzbare Brachflächen sind nicht vor-

handen. Reserven an Baugrundstücken in nennenswertem Umfang sind weder in den beplan-

ten Bereichen noch als Baulücken vorhanden bzw. stehen dem Grundstücksmarkt nicht zur 

Verfügung (DREES & HUESMANN STADTPLANER PART GMBB (2020a). 

Um das Zeugnis der Kulturgeschichte langfristig, zumindest in kleinem Umfeld zu sichern, wird 

vorgeschlagen ein repräsentatives Bodenprofil aus dem Plangebiet vom Bodentyp „Plaggene-

sch“ (mit sehr hoher Funktionserfüllung als Archiv der Kulturgeschichte) als Lackabzug zu si-

chern und dieses als Anschauungsobjekt für die Bevölkerung zugänglich zu machen. Somit 

bleibt ein für das Gebiet Harsewinkel bedeutsames Zeugnis der Kulturgeschichte kleinflächig 

erhalten und kann von Kindergärten, Schulen und anderen Teilen der Bevölkerung begutach-

tet werden und zur Vermittlung alter landwirtschaftlicher Arbeitsweisen beitragen. 

6 Planungsalternativen/Angabe von Gründen für die getroffene 

Wahl 

Mit Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 81„Olden Hof“ soll der hohen Nachfrage nach Wohn-

raum und nach Wohnbaugrundstücken Rechnung getragen werden. Im Bereich des Plange-

bietes können 6 Mehrfamilienhäuser mit 48 – 54 Wohnungen sowie bis zu 61 Einfamilienhäu-

ser entstehen. Dabei soll auch der Bedarf an sozial gefördertem Wohnungsbau berücksichtigt 

werden.  

In Harsewinkel sind zurzeit keine freien und im Zusammenhang bebaubaren Wohnbauflächen 

vorhanden. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der größte Teil des Plangebietes be-

reits als Wohnbaufläche dargestellt. Die Planung entspricht somit den städtischen Entwick-

lungsabsichten. 

Die Fläche des geplanten Wohngebietes „Olden Hof“ zeichnet sich insbesondere durch seine 

Stadtrandlage, die sehr gute verkehrliche Erschließung und die Nahversorgungsmöglichkeiten 

in unmittelbarer Nähe aus.  
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Durch die Nähe zu den bereits im Süden bestehenden Wohngebieten und Freizeit- und Sport-

anlagen sowie der gegenüberliegenden Nahversorgungsbetrieben kann das Wohngebiet als 

städtebaulich integriert angesehen werden.  

7 Erheblich nachteilige Auswirkungen (Krisenfall) 

Es liegen nach derzeitigem Stand keine Informationen über erheblich nachteilige Auswirkun-

gen durch Krisenfälle vor. Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Erdbebengebie-

tes. Es liegen darüber hinaus keine Kenntnisse über Hochwassergefährdungen vor. In Reich-

weite des geplanten Wohngebietes gibt es keine gefährdenden Betriebe. 

8 Zusammenstellung der Angaben, fehlende Kenntnisse 

Die Erfassung des derzeitigen Umweltzustandes erfolgte zum einen durch Auswertung vor-

handener Fachinformationssysteme, Pläne (z.B. Flächennutzungsplan, Landschaftsplan etc.) 

und Karten und zum anderen durch Geländebegehungen. Des Weiteren wurde eine Arten-

schutzrechtliche Prüfung (BÜRO STELZIG 2016, 2017, 2019a) angefertigt. Als weitere Informa-

tionsgrundlage diente der Bebauungsplan Nr. 81 „Olden Hof“ und die dazugehörige Begrün-

dung (SPITTHÖVER UND JUNGEMANN 2020 & DREES & HUESMANN STADTPLANER PARTGMBB 

2020a). 

9 Monitoring 

In der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB wird die Beschreibung geplanter Maßnahmen 

zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Umsetzung von Bauleitplänen auf die 

Umwelt gefordert.  

Entsprechend den Vorgaben des § 4 c BauGB erfolgt eine Überwachung der erheblichen Um-

weltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, durch die ent-

sprechende Gemeinde. Zielsetzung eines solchen Monitorings ist es, unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe er-

greifen zu können.  

Es gilt beim Monitoring zu überprüfen, ob sich die erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

in dem Rahmen bewegen, wie sie im Umweltbericht prognostiziert und in die Abwägung ein-

gestellt und berücksichtigt wurden, oder nachweislich darüber hinausgehen. Erhebliche und 

nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffenen Regelungen 

und Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten. 
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Ein Monitoring ist hinsichtlich der Einhaltung der vorgesehenen Festsetzungen zum Bebau-

ungsplan erforderlich. Des Weiteren ist die sachgerechte Durchführung der beschriebenen 

Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen zu prüfen. Die Überprüfung der Entwicklung 

sollte nach weitgehendem Abschluss von Bau- und Ausgleichsmaßnahmen in einem Bauab-

schnitt spätestens jedoch 3 Jahre nach Rechtskraft des entsprechend aus dem FNP entwi-

ckelten Bauleitplanes oder Baugenehmigungsverfahrens erfolgen. 

Zuständig hierfür ist die Stadt Harsewinkel. 

10 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Harsewinkel beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Olden 

Hof“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung von Wohnbauflächen zu 

schaffen. Hierdurch soll der Nachfrage nach Baugrundstücken im Gebiet der Stadt Harsewin-

kel Rechnung getragen werden.  

Das Plangebiet liegt im Norden von Harsewinkel und umfasst ca. 5,9 ha. Im Westen schließt 

es an die Oesterweger Straße (K50) an. Zu den anderen Seiten ist es von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen umgeben. Etwa 40 m östlich verläuft eine alte TWE-Bahntrasse.  

Innerhalb des Umweltberichtes werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter beschrieben 

und bewertet. Als Grundlage für die Bewertung der Schutzgüter wurde der aktuelle Umweltzu-

stand der vorhandenen Biotope als Ausgangszustand angenommen.  

Die Flächen im Bereich des Plangebietes werden momentan intensiv landwirtschaftlich bewirt-

schaftet. Gehölzstrukturen gibt es nur an einer Stelle im Plangebiet. Im Zuge der Bebauung 

werden vor allem die landwirtschaftlich genutzten Flächen beansprucht und in eine andere 

Nutzung überführt. Als Zielbiotoptypen ergeben sich im Bereich der Wohnbauflächen vor allem 

versiegelte Flächen (Gebäude, Verkehrswege) sowie Haus- und Nutzgärten.  

Durch das Vorhaben kommt es zu Beeinträchtigung der Schutzgüter Klima & Luft, Wasser und 

menschliche Gesundheit und Bevölkerung, die mit „mittel“ zu bewerten sind, unter Beachtung 

von Maßnahmen jedoch als unerheblich eingestuft werden können. Für die Schutzgüter Flä-

che und Boden ist der Grad der Beeinträchtigung durch das Vorhaben mit hoch zu bewerten. 

Hier muss hinsichtlich des Flächenschutzes und Bodenschutzes einerseits und der städtebau-

lichen Ziele andererseits abgewogen werden. Für die restlichen Schutzgüter ist der Eingriff mit 

„gering“ zu bewerten. 

Im Hinblick auf den Artenschutz sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. Zudem sind Maß-

nahmen insbesondere zum Lärmschutz erforderlich. Dazu wird unter anderem im Westen zur 

Oesterweger Straße ein Lärmschutzwall errichtet. 
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Im Zuge der Planumsetzung ergibt sich rechnerisch ein Defizit von 36.868 Biotoppunkten. Der 

durch die Planungen zu erwartende Eingriff kann durch eine Teilfläche aus der anerkannten 

Kompensationsfläche Gemarkung Harsewinkel, Flur 16, Flurstücke 26, 79, 81, 82 ausgegli-

chen werden. Dort wurden durch die „Naturnahe Renaturierung des Loddenbaches mit Se-

kundäraue“ ausreichend Punkte generiert, die jetzt als Ausgleich für das Defizit verwendet 

werden können. 

 

Aufgestellt 

 

Volker Stelzig 

Soest, im April 2020 
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